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1	 Aufgabe

Um den Bedarf an Wasserflächen für den obligatorischen 
Schwimmunterricht im Schulkreis Waidberg zu decken, soll 
im ehemaligen Kesselhaus des Elektrizitätswerks der Stadt 
Zürich (ewz) an der Wasserwerkstrasse 107 eine Schul-
schwimmanlage (SSA) eingebaut werden. Das ehemalige 
Kesselhaus wird nicht mehr für die Erfüllung des Versor-
gungsauftrags des ewz benötigt und wurde ins Verwaltungs-
vermögen von Immobilien Stadt Zürich (IMMO) übertragen. 
Die Liegenschaft  liegt rechtsufrig an der Limmat und ist im 
Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von 
kommunaler Bedeutung aufgeführt. Die SSA wird in erster 
Linie den umliegenden Schulen dienen. Neben der Wasser-
fläche gehören ein Aufsichtsraum, sowie Garderoben und 
Nebenräume zum Raumprogramm. Die Schulschwimmhalle 
verfügt zudem über ein Lernschwimmbecken, welches mit 
einem Hubboden auszustatten ist.  Das Ziel besteht darin, 
eine Schulschwimmanlage mittels Haus-in-Haus Lösung re-
versibel in die inventarisierte Liegenschaft an der Wasser-
werkstrasse 107 einzubauen.  
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1.1 Ausgangslage

Mit dem Bevölkerungswachstum der Stadt 
steigt der Bedarf nach weiterer Wasserfläche 
für den Schwimmunterricht. Diese Entwick-
lung lässt sich auch im Schulkreis Waidberg 
beobachten. Der Bedarf an Wasserflächen 
für den obligatorischen Schwimmunterricht 
der Primarschule (1.-4. Klasse) kann mit den 
bestehenden drei SSA Letten, Riedtli und 
Vogtsrain bereits heute nicht mehr gedeckt 
werden. Die Schulschwimmanlage (SSA) Let-
ten wird aufgrund ihres schlechten baulichen 
Zustands voraussichtlich nur noch bis 2030 
betrieben werden. Zudem wird für den 
Schulkreis Waidberg gemäss aktuellen Prog-
nosen ein Klassenwachstum erwartet.

Um für die kommenden Jahre ausreichend 
Wasserflächen zur Verfügung zu stellen, ist 
im ehemaligen, inventarisierten Kesselhaus 
des ewz an der Wasserwerkstrasse 107 der 
Einbau einer reversiblen SSA als Haus-in-
Haus Lösung vorgesehen. Die Schulschwim-
manlage dient in erster Linie dem Schul-
sport, worunter der obligatorische 
Schwimmunterricht der 1. bis 4. Primarschul-
klassen während der Unterrichtszeiten und 
der freiwillige Schulsport ausserhalb der Un-
terrichtszeiten zählen. Ausserhalb der schuli-
schen Betriebszeiten steht die 
Schulschwimmanlage dem freiwilligen 

Schulsport zur Verfügung. Weiter können 
Vereine und Organisationen die Schul-
schwimmanlage für ihre Angebote nutzen. 

Die Liegenschaft wird nicht mehr für die 
Energieversorgung benötigt. Sie wird aktuell 
als Lager genutzt ist vom Verwaltungsvermö-
gen ewz ins Verwaltungsvermögen IMMO 
übertragen. Die Nähe zur Schule und die Si-
tuation am Letten schafft kurze Distanzen 
und bildet zudem geeignete Synergien mit 
den bestehenden Nutzungen. Als Teil des 
heutigen Kraftwerks und ehemaligen Wass-
erwerks Letten handelt es sich beim Kessel-
haus um einen wichtigen Zeitzeugen der 
städtischen Infrastrukturbauten und um ei-
nen herausragenden baulichen Zeugen der 
Entwicklung der Industrialisierung der Stadt 
Zürich. Das Gebäude befindet sich im Inven-
tar der kunst- und kulturhistorischen Schutz-
objekte von kommunaler Bedeutung. Die Lie-
genschaft ist sanierungsbedürftig und muss 
instandgesetzt werden.

Im Rahmen der Vorbereitung des Verfahrens 
wurde 2021 eine Machbarkeitsstudie erar-
beitet. Es wurde der Einbau von unterschied-
lichen schulischen Nutzungen in die vorhan-
denen Industriehallen Kesselhaus und Bur-
rischopf geprüft. Daraus hat sich eine Schul-
schwimmanlage als Haus-in-Haus Konzept 
als die wohl geeignetste Möglichkeit zur Um-
setzung gezeigt. Die Vereinbarung denkmal-
pflegerischer, bauphysikalischer und gebäu-
detechnischer Anforderungen stellt aber eine 
komplexe Herausforderung dar. 

1.2 Kontext

Die Liegenschaft an der Wasserwerkstrasse 
105 (Burrischopf) und 107, das sogenannte 
Kesselhaus, waren Teil der ersten Wasser-
versorgung (Wasserwerk Letten) und späte-
ren Energieversorgung der Stadt Zürich Kesselhaus und Kraftwerk; Blick Letten Viadukt  (Foto J. Haller)
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(Kraftwerk Letten). Die kanalisierte Wasser-
kraft lieferte dem Wasserwerk und dem 
Kraftwerk Energie, die einst für die Wasser-
versorgung und heute für die Stromversor-
gung der Stadt eingesetzt wird. 

Dem heutigen Kraftwerk und ehemaligen 
Wasserwerk Letten kommt eine hohe städte-
bauliche Bedeutung zu, die sich vor allem 
aus der Geschichte der Stadtentwicklung er-
klärt. Mit der Ansiedelung von Industriebe-
trieben am Limmatufer stieg in der Folge die 
Bevölkerung in den Quartieren Aussersihl, 
Industriequartier und Wipkingen Ende des 
19. des Jahrhunderts stark an. Der Wille, eine 
moderne Stadt zu sein, aber auch die Vorsor-
ge gegen Epidemien bewogen zum Bau von 
Wasser- und Kanalisationsnetz. Das Wasser-
werk Letten wurde gebaut, um filtriertes See-

wasser in höher gelegene Reservoirs zu 
pumpen. Die überschüssige Energie wurde 
mittels Drahtseiltransmission an Gewerbe-
betriebe entlang des Flusses abgegeben. 
Der Bau des Wasserwerks war gleichsam 
Anlass, die systematische Planung des In-
dustriequartiers einzuleiten, mit Infrastruktur 
wie Strassennetz und Eisenbahngeleisen. 
Das Wasserwerk war das Herz des Industrie-
quartiers.

Kurzwürdigung Wasserwerk
Der Ursprungsbau war ein frühes und tech-
nisch gut ausgerüstetes Wasserwerk, doch 
mit bescheidenem, wenn auch wohl gestal-
teten Auftritt im Sinne eines städtischen 
Zweck- und Infrastrukturbaus. Das Maschi-
nenhaus wurde 1876-1878 entlang des Flus-
sufers erstellt. Beim Ursprungsbau handelt 
es sich um eine dreischiffige Parallelgiebel-
halle über einem längsrechteckigen Grund-
riss mit zwei Reihen Gusseisenstützen und 
die für die Dachkonstruktion typischen eiser-
nen Fachwerke. Stadtbaumeister Arnold Gei-
ser gestaltete den städtischen Infrastruktur-
bau wohlproportioniert in einer sachlichen, 
mit Zierelementen geschmückten Art, die der 
Neurenaissance verpflichtet ist. Nach der 
Gründung der Elektrizitätswerke Zürich folg-
te 1891 die Erweiterung des Maschinenhau-
ses (Burrischopf, Wasserwerkstrasse 105) 
nach Nordwesten und 1897/98 der Anbau 
des Kesselhauses. Das neue Kesselhaus (für 
die Dampfmaschinen) erhielt dunkelgelbe 
Sichtbacksteinfassaden. 
Das Gesamtensemble wurde in der Folge 
mehrmals umgebaut, ergänzt und erweitert. 
Mit dem Umbau zum Unterwerk 1939 wurde 
die lange Halle getrennt und der flussab-
wärts gelegene Teil fortan als Lagergebäude 
genutzt. Im Sichtbetonbau, der prägnant 
quer über den Kanal ragt, befindet sich heute 
noch ein Flusskraftwerk, in dem der elektri-
sche Strom für die Strassenbeleuchtung Zü-
richs erzeugt wird. Beim Kesselhaus und 

29Abklärung der Schutzwürdigkeit  |  Kraftwerk Letten  |  Zürich-Wipkingen

gegeben. Noch heute stehen am Sihlquai zwei der Fundamente, auf 
denen die eisernen Türme der Transmissionsanlage standen (beide 
im Inventar). Vergleichbar mit dieser ausserordentlichen städtischen 
Kraftübertragungsanlage ist diejenige in Schaffhausen, die 1866 von 
Heinrich Moser errichtet worden war. Das Wasserwerk war das «Herz 
des Industriequartiers» (Bärtschi 1983, S. 279).
1891 wurde das Elektrizitätswerk Zürich gegründet und ab 1892 im 
Letten Wechselstrom produziert, was die mechanische Transmission 
ersetzte. Erstmals wurde dafür ein Kraftwerk mit einem höher gele-
genen Stausee kombiniert (Fischer/Baumann 1992, S. 16).
Als am 1. Januar 1893 das Kraftwerk Letten eingeweiht wurde, voll-
zog Zürich am selben Tag die Eingemeindung von elf Nachbarge-
meinden – und wurde damit zur Grossstadt. Elektrifizierung und Stadt-
entwicklung stehen offensichtlich in engem Zusammenhang; die 
Einführung der elektrischen (Strassen)-Beleuchtung und Strassen-
bahn waren jedenfalls aktuelle Forderungen jener Zeit.

Wasser- und Kraftwerk Letten; Flugaufnahme von Nord-Westen, um 1920 (Foto E. Sutter)

Wasser- und Kraftwerk Letten; Flugaufnahme 1920 (Foto E. Sutter)

Wasser- und Kraftwerk Letten mit Seidenwebschule, 1908 (Foto Wehrli)
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Burrischopf handelt es sich heute mehrheit-
lich um leerstehende Hallen.

Der Letten steht heute für ein regional be-
deutendes Bade- und Kulturufer und Hotspot 
für vielfältiges und dynamisches Stadtleben. 
Die Zone erstreckt sich vom Dynamo über 
den Oberen Letten und das ehemalige Bahn-
areal Letten bis zur Badi Unterer Letten. Der 
breite Nutzungsmix rund um Sport, Kultur, 
Gastro und Erholung sowie die industrielle 
und raue Atmosphäre schliessen die Zone 
als stadträumliche Einheit zusammen. 

1.3 Perimeter

Das Areal liegt zwischen der Wasserwerk-
strasse und dem rechten Ufer der Limmat, 
unterhalb der Kornhausbrücke. Mehrere Ge-
bäudetrakte bilden ein langgestrecktes En-
semble längs des Flusses. Beim südöstlich 

anschliessenden Lettensteg treffen die drei 
Quartiere Wipkingen, Industriequartier und 
Unterstrass aufeinander (Stadtkreise 10, 5 
und 6). Die Topografie steigt hinter dem 
Kraftwerk Letten gegenüber dem flachen In-
dustriequartier im Quartier Wipkingen an.
Das Kesselhaus und der Burrischopf liegen 
auf dem Grundstück WP5082. Das Grund-
stück weist eine Fläche von 6'877 m2 aus und 
liegt in den Zone FP 707 m2, W4 2'937 m2 und 
Oe3 3'233 m2.

Das Areal ist teilweise eingezäunt und nur 
begrenzt öffentlich zugänglich. Erschlossen 
wird das Areal über die unmittelbar angren-
zende Parzelle des ehemaligen Bahnhofs 
Letten, eine Baulandreserve der Liegen-
schaften Stadt Zürich (LSZ). Fuss- und Fahr-
radverbindungen bestehen überdies über die 
ehemalige Trasse des Lettenviadukts ent-
lang und über die Limmat. Das Schulhaus 
Letten ist über den Imfeldsteig in nur fünf 
Gehminuten erreichbar. 

Das Grundstück liegt im Fokus verschiede-
ner übergeordneter Planungsinstrumente. Im 
Leitbild Limmatraum (Stand Ämtervernehm-
lassung), das die vielfältigen Ansprüche des 
bedeutenden Stadtraums Limmat berück-
sichtigt, soll die urbane Brache auf städti-
schem Gebiet mittel- bis langfristig erhalten 
und als einzigartiges Bade-, Sport-, und Kul-
turufer mit experimentell-informellem und 
temporärem Charakter gestärkt werden. Die 
räumliche Entwicklungsstrategie (RES) von 
2010 sieht eine Einbindung der an die Fluss-
räume angrenzenden Freiräume in eine Ge-
samtstruktur vor. Der kommunale Richtplan 
Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und 
Anlagen SLÖBA weist entlang des Kloster-
Fahr-Wegs einen bestehenden Freiraum mit 
besonderer Erholungsfunktion sowie einen 
ökologischen Vernetzungskorridor (Ruderal-
korridor) aus. Das gesamte Gebiet ist als 
Landschaftsschutzgebiet KSO 25.00 inven-

Kesselhaus; Innenraum Halle  (Foto J. Haller)

Burrischopf

KesselhausErweiterung

KesselhausErweiterung Kesselhaus

Burrischopf

KesselhausErweiterung

KesselhausErweiterung Kesselhaus
Burrischopf

KesselhausErweiterung

KesselhausErweiterung Kesselhaus

Kesselhaus mit Erweiterung; Quer- und Längschnitt mit Erdgeschoss
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Katasterplan grösserer Ausschnitt, Betrachtungsperimeter

Kataster-Nummer

WP5082
Objektname

Kraftwerk, Burrischopf, Kesselhaus
Adresse

Röhrenweg 3, Wasserwerkstrasse 99 / 
105 / 107
Baujahr

1876/79, 1891/92, 1897/09, 1937/39, 
1948/52
Architektur

Arnold Geiser, Gebrüder Bräm
Eigentümervertretung

Immobilien  Stadt Zürich
Fläche Grundstück

6'877 m²
Geschossfläche Bestand

9'647 m²
Zone 

FP, W4, Oe3

Bearbeitungsperimeter Wettbewerb
Betrachtungsperimeter AG Zukunft Areal "Kraftwerk Letten"
Sicherheitsperimeter ewz
Historischer Perimeter Wasserwerk
Perimeter mögliche Erweiterung Flussbad Unterer Letten

A Kesselhaus
B Burrischopf
C Kraftwerk Letten

A

B

C
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tarisiert. Die gesamte Anlage ist als kunst- 
und kulturhistorisches Schutzobjekt inventa-
risiert. 

Bearbeitungsperimeter Wettbewerb
Der Bearbeitungsperimeter Wettbewerb um-
fasst das Kesselhaus mit der unmittelbaren 
Umgebung bis zum Sicherheitsperimeter 
ewz. 

Betrachtungsperimeter AG Zukunft Areal 
"Kraftwerk Letten"
Die Arbeitsgruppe Zukunft Areal "Kraftwerk 
Letten" lotet zurzeit mögliche Nutzungssze-
narien vom Lettenviadukt bis zur Kornhaus-
brücke aus. Im Fokus stehen der Burrischopf 
und die langgezogene Parzelle des Bahnhofs 
Letten, aber nicht das Kesselhaus. Ein weite-
res Augenmerk liegt auf der Koordination al-
ler parallel laufenden Projekte.
 
Sicherheitsperimeter ewz
Das bestehende Tor markiert den heutigen 
Arealabschluss und soll bis zum definierten 
Sicherheitsperimeter ewz versetzt werden. 

Historischer Perimeter Wasserwerk
Der Perimeter umfasst das Areal der inventa-
risierten Gebäude des ehemaligen Wasser-
werkes und heutigen Kraftwerks ewz. 

Perimeter mögliche Erweiterung Fluss-
bad Unterer Letten
Zur Zeit wird geprüft, ob das Flussbad Unte-
rer Letten verlängert wird. 

1.4 Aufgabe

Im Kesselhaus soll zukünftig eine Schul-
schwimmanlage eingebaut werden. Der Ein-
bau der Schulschwimmanlage soll als Haus-
in-Haus Lösung, reversibel und ohne grosse 
Abhängigkeiten vom inventarisierten Be-
stand erfolgen. Das Kesselhaus selber ist in 

einem instandsetzungsbedürftigen Zustand 
und soll im Rahmen des Einbaus für die Nut-
zung als Schulschwimmanlage gesamthaft 
für einen weiteren Lebenszyklus ertüchtigt 
werden. 

Gesucht werden intelligente Lösungsansät-
ze, die dem Erhalt des Kesselhauses und ei-
ner guten Nutzbarkeit der Schulschwimman-
lage ausgewogen Rechnung tragen. Die bau-
lichen Massnahmen zum Einbau der 
Schwimmschwimmanlage sollen reversibel 
sein. Im Sinne der Reversibilität sollen die 
Themen Re-Use und Design to Disassembly 
konzeptionell mitberücksichtigt werden. Das 
Tragwerk ist innerhalb der bestehenden Ge-
bäudehülle ohne zusätzliche Einwirkungen 
auf den Bestand zu realisieren. Die Umnut-
zung des inventarisierten Industriebaus ist 
denkmalpflegerisch anspruchsvoll. Für den 
Einbau ist eine verhältnismässige Lösung 
hinsichtlich des beheizten Volumens und den 
vorgegebenen Erstellungskosten zu finden. 
Eine gute und aureichende natürliche Be-
leuchtung ist im Rahmen der vom Bestands-
gebäude vorgegebenen Möglichkeiten anzu-
streben. 

Die Instandsetzung des inventarisierten Be-
stands zielt vor allem auf eine denkmalpfle-
gerisch sorgfältige Erhaltung der Halle in ih-
rer Gebrauchstauglichkeit als Wetterschutz 
für die hineinzustellende SSA. Die inventari-
sierte Bausubstanz ist dabei möglichst un-
geschmälert zu erhalten. Besonderes Au-
genmerk gilt hierbei insbesondere dem his-
torischen Tragwerk, aber auch dem Erhalt 
originaler Gestaltungsdetails, Oberflächen 
und Alterspuren.

Der Limmatraum steht unter hohem Nut-
zungsdruck. Die innerstädtischen Freiflä-
chen am Wasser sind begehrt und erfordern 
eine umsichtige Planung, um den konkurren-
zierenden Nutzungsansprüchen gerecht zu 
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werden. Die Ausgestaltung des Freiraums 
bedarf eines guten Gleichgewichts an punk-
tuellen ökologischen und stadtklimatischen 
Aufwertungen. Die Gestaltung soll sich an 
den übergeordneten Leitbildern orientieren. 
Aus betrieblicher Sicht gilt es die Arealer-
schliessung, Anlieferung und Umschlag, 
Veloabstell- und Kickboardabstellflächen si-
cher zu stellen, sowie die Aufenthaltsqualität 
zu erhöhen. Der provisorische, flexible und 
spontane Charakter, der Naherholungsraum 
am Fluss, der Natur-/Vernetzungsraum mit 
der Erlebbarkeit der Industriegeschichte und 
das "Sommer-Wintergesicht" sollen weiter-
hin spürbar sein. Gesucht sind Lösungen, die 
dem gewachsenen Ort mit industriellem und 
Brachencharakter Rechnung tragen.

Etappierung / Provisorien
Es sind weder Etappierung noch Provisorien 
vorgesehen. Angestrebt ist eine möglichst 
kurze Dauer der Betriebserschliessung.

AG Zukunft Areal "Kraftwerk Letten"
Im Projektfortgang sollen möglichst viele Sy-
nergien mit den Zielen aus der Arealplanung 
AG Zukunft Areal "Kraftwerk Letten" reali-
siert werden. Wir weisen darauf hin, dass 
insbesondere die Freiraumgestaltung auf  
Erkenntnisse der laufenden Arealplanung an-
gepasst werden können. Gesucht sind Lö-
sungsansätze, die aneigenbar sind. 

Burrischopf (Wasserwerkstrasse 105)
Zur Zeit wird Seitens ewz geprüft, ob die 
leerstehende Liegenschaft als Energiezent-
rale genutzt werden kann.

1.5 Ziele

Im Sinne eines umfassenden Nachhaltig-
keitsgedankens werden Projekte mit folgen-
den Eigenschaften gesucht:

Gesellschaft
Gesellschaftlich vorbildliche Projekte, die ar-
chitektonisch angemessen auf den beste-
henden inventarisierten Bau reagieren, die 
mit ihrem architektonischen Ausdruck und 
mit ihrer Materialisierung eine angemessene 
Gestaltung und eine hochwertige Aussen-
raumgestaltung vorweisen. Die Konzepte, 
Grundrisse und Schnitte sollen das vorge-
schriebene Raumprogramm und die formu-
lierten Anforderungen bestmöglich umset-
zen, einen hohen Gebrauchswert aufweisen 
und allen Menschen eine hindernisfreie und 
sichere Nutzung ermöglichen.

Wirtschaft
Wirtschaftlich vorbildliche Projekte, welche 
die vorgegebenen Erstellungskosten einhal-
ten und einen kostengünstigen Betrieb und 
Unterhalt erwarten lassen. 

Ökologische Nachhaltigkeit
Zur Umsetzung des Klimaschutzziels Net-
to-Null werden ökologisch vorbildliche Pro-
jekte gesucht, deren Treibhausgasemissio-
nen und Energiebedarf bei der Erstellung 
und im Betrieb auf ein Minimum reduziert 
sind. Angesichts der geforderten Reversibili-
tät bedeutet dies in erster Linie, dass die ein-
gesetzten Bauteile und -materialien einfach 
rückgebaut und zu grossen Teilen wiederver-
wendet werden können. Die Aussenraumge-
staltung leistet einen Beitrag zur Förderung 
der Biodiversität und zur Hitzeminderung.

1.6 Beurteilungskriterien

Folgende Kriterien dienen dem Preisgericht 
zur Gesamtwertung (Reihenfolge ohne 
Wertung):

Gesellschaft
	– Qualitäten Architektur
	– Qualitäten Denkmalpflege
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	– Qualitäten Freiraum
	– Erfüllung Raumprogramm
	– Funktionalität, Gebrauchswert,  
Hindernisfreiheit

Wirtschaft
	– Erstellungskosten
	– Eingriffstiefe
	– Betriebs- und Unterhaltskosten

Ökologische Nachhaltigkeit
	– Energie- und CO2-Bilanz für Erstellung, Be-
trieb und Entsorgung

	– Rückbau- und Wiederverwendbarkeit von 
Bauteilen und -materialien

	– Potenzial Solarstromproduktion
	– Bauökologisch schlüssige Konstruktions-
systeme und Materialien

	– Klimatische Ausgleichs- und Entlastungs-
flächen

	– Ökologisch wertvoller Freiraum sowie Eta-
blierung des Baumbestands
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1.7 Raumprogramm und Betriebskonzept

Das beiliegende Betriebskonzept beschreibt die allgemeinen Leitgedanken der Volksschule, 
die betrieblichen und räumlichen Anforderungen sowie das Einzugsgebiet der Schulschwim-
manlage. Bei inhaltlichen Widersprüchen zwischen Betriebskonzept und Wettbewerbspro-
gramm gilt immer das Wettbewerbsprogramm.

Die Schulschwimmanlage (SSA) dient in erster Linie dem Schulsport. Zum Schwimmen im 
Schulsport zählen der obligatorische Schwimmunterricht der 1. bis 4. Primarschulklassen 
während der Unterrichtszeiten und der freiwillige Schulsport ausserhalb der Unterrichtszei-
ten. Ausserhalb der schulischen Betriebszeiten steht die Schulschwimmanlage dem freiwilli-
gen Schulsport zur Verfügung. Weiter können Vereine und Organisationen die Schulschwim-
manlage für ihre Angebote nutzen. 

Aus der Machbarkeitsstudie geht hervor, dass die untere Ebene vollumfänglich für das Be-
cken, Technik und Wasseraufbereitung benötigt wird. Die Zulieferung der Chemikalien funk-
tioniert unabhängig von der Personenerschliessung via Aussenrampe resp. östlichen Vor-
platz und heutigen Hallenniveau. Die Nutzungsverteilung und Erschliessung kann jedoch kri-
tisch hinterfragt werden. Kleinere Anbauten und notwendige Durchdringungen für optimierte 
Nutzungsabläufe sind seitens Denkmalpflege nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Für weitere Angaben bezüglich der betrieblichen Anforderungen der jeweiligen Räume sind 
die "Raumstandards für den Bau von Volksschulen" zu beachten.

Unterricht 
	– Der Eingangsbereich ist für mindestens 
zwei Schulklassen (50 Schüler*innen) aus-
zulegen und mit einem Wartebereich mit 
Sitzbänken und Schuhablage auszuführen.

	– Die Anlage ist so zu gestalten, dass sie von 
einer Person geführt werden kann.

	– Der Aufsichtsraum dient als Büro für die 
Fachlehrperson Schwimmen. Im Idealfall 
(Raumstandards) besteht ein direkter 
Sichtbezug in den Beckenbereich sowie 
Eingangsbereich. Der Sichtbezug in den 
Beckenbereich ist zu priorisieren und 
muss gewährleistet sein.

Schulschwimmhalle
	– Standardgrösse für Lernschwimmbecken: 
16,66 m x 8,00 m. Das Untergeschoss der 
Schwimmhalle verfügt über dieselbe 

Grundfläche wie die Schwimmhalle.
	– Die visuelle Einsicht in die Schulschwimm-
halle aus den verschiedenen Bereichen so-
wie von den Aussenräumen ist punktuell 
möglich, aber zurückhaltend zu planen.

	– Das Lernschwimmbecken ist barrierefrei 
zu erschliessen, inkl. einer mobilen Ein-
stieghilfe für körperliche beeinträchtigte 
Personen.

	– Um das Lernschwimmbecken herum ist 
auf drei Seiten ein Beckenumgang von 
mindestens 2,00 m Breite, an einer Stirn-
seite des Lernschwimmbeckens ein Be-
reich mit mindestens 4,00 m Breite vorzu-
sehen. Dieser Bereich dient der Versamm-
lung und dem Instruieren.

	– Es sind Sitzgelegenheiten / Sitzbank (Tiefe 
0,50 m, mindestens 16 m lang) Stufen oder 
Bänke, einerseits als Aufenthaltsbereich 
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und für Instruktionen durch Lehrperso-
nen*innen / Trainer*innen, andererseits für 
die zu instruierenden Schüler*innen vorzu-
sehen.

	– Im Bereich des Beckenumgangs ist eine 
freie Wandfläche von etwa 10,00 m Breite 
und 2,00 m Höhe für die Montage diverser 
Konsolen, Bügel und Tablare mit einer Tie-
fe von mindestens 0,50 m einzuplanen. 
Hier können Aufhängungen von 
Schwimmsportmaterial (Schwimmringe, 
Schwimmbretter usw.) angebracht werden.

	– Da die Schulschwimmanlage primär dem 
Schwimmunterricht dient, ist ins Lern-
schwimmbecken ein vollflächiger Hubbo-
den einzubauen. Je nach System kann die 
Wassertiefe von 0.00 oder 0.40m bis 2.00m 
reguliert werden.

	– Es sind Schallschutzmassnahmen zur Er-
reichung einer möglichst geringen Nach-
hallzeit vorzusehen.

Garderoben
	– Der Umkleideraum der Fachlehrperson 
Schwimmen, die Dusche und das WC Per-
sonal befinden sich unmittelbar beim Auf-
sichtsraum. 

	– Die Schüler*innengarderoben sind nahe 
bei der Schulschwimmhalle zu platzieren. 

	– Die Garderoben dürfen nicht mit Strassen-
schuhen betreten werden, im Eingangsbe-
reich ist eine Schuhablage vorzusehen.

	– Die Schüler*innengarderoben sind nach 
Geschlechtern zu trennen. 

	– Die Schulschwimmhalle wird über die Gar-
deroben erschlossen. 

	– Die Schüler*innengarderoben sind für zwei 
Klassen dimensioniert. Während eine Klas-
se aus der Schwimmlektion kommt, zieht 
sich eine zweite bereits für die nächste 
Lektion um. Aus diesem Grund sind die 
Umkleiden entweder symmetrisch zu pla-
nen oder idealerweise in zwei Bereiche un-
terteilt, die auf eine gemeinsame WC- und 
Duschzone mit Föhnraum zugreifen.

	– Die Garderoben sind so zu planen, dass 
kein direkter Einblick von der Er-
schliessungszone in die Umkleideräume 
möglich ist.

	– Der Föhnraum ist zwischen dem Umklei-
deraum und dem Duschraum anzuordnen 
und zählt zum Nassbereich.

Kombiraum
	– Die Schulschwimmanlage hat mindestens 
einen eigenen rollstuhlgerechten Kom-
biraum mit Minimalmassen 1,80 m x 2,80 m 
als genderneutrale Einheit aufzuweisen. 
Der Kombiraum entspricht in seinem Aus-
bau der rollstuhlgerechten WC-Anlage und 
soll möglichst in der Garderobe zwischen 
Dusch- und Föhnraum angeordnet wer-
den.

Eingangsbereich
	– Die Eingangszone soll offen und einladend 
sein.

Materialraum
	– Der Materialraum ist direkt mit der 
Schwimmhalle verbunden und dient auch 
als Lagerraum für Schwimmmaterial für die 
ausserschulische Nutzung.

Reinigungsraum
	– Dieser Raum ist vorzugsweise mit einem 
direkten Bezug zur Schwimmhalle zu pla-
nen.

Technik
	– Es sollen genügend grosse und möglichst 
zentral angeordnete Technikräume, gross-
zügig dimensionierte sowie gut zugängli-
che Installationszonen für die Vertikal- und 
Horizontalerschliessung vorgesehen wer-
den. 

	– Die Aufzugsanlage, sofern diese nur dem 
Personentransport dient, muss ein mini-
males Kabinenmass von 1.70m L x 1.20m 
B, mit minimalem Türmass von 0.9m im 
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Licht aufweisen.
	– Der technische Rundgang (Beckenum-
gang) entspricht der Umgangsfläche des 
Lernschwimmbeckens in der Schul-
schwimmhalle. Um den Beckenkörper 
selbst ist ein begehbarer Beckenrundgang 
von mindestens 2,10  m Höhe im Licht zur 
Kontrolle des Beckens und Leitungsfüh-
rung vorzusehen.

Chemikalienlager
	– Das Chemikalienlager sollte ebenerdig und 
auf dem gleichen Niveau wie der Technik-
raum der Schwimmanlage liegen. Andern-
falls ist für den Transport der Chemikalien 
ein Warenaufzug vorzusehen.

	– Das Chemikalienlager muss für Lieferfahr-
zeuge von aussen gut zugänglich und über 
einen separaten Zugang direkt erreichbar 
sein.

Freiraum
	– Eine schlüssige Eingangssituation als Ad-
resse ist zu formulieren. 

	– Der Aussenraum soll die Verbindung zum 
Quartier suchen, die bestehende überge-
ordnete Durchwegung des Areals berück-
sichtigen und nicht einschränken und an 
die bestehenden wichtigen Fuss- und 
Velowege anknüpfen. 

	– Die Arealerschliessung und der motorisier-
te Individualverkehr (MIV) dürfen keine ge-
fährlichen Schnittstellen mit dem Betrieb 
und der übergeordneten Fusswegverbin-
dung entlang dem Kloster-Fahr-Weg auf-
weisen.

	– Die Erschliessung der Schulschwimmanla-
ge muss barrierefrei gestaltet sein. 

	– Anfallendes Regenwasser ist grundsätz-
lich auf dem Areal zu speichern und an Ort 
versickern zu lassen. Die Gebäudeentwäs-
serung funktioniert in die Limmat.
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Raumprogramm

Raumprogramm Schulschwimmanlage Wasserwerkstrasse

NR* Nassraum (Nassreinigung, Desinfektion)
TL* Tageslicht
RH* Raumhöhe

Abk. Hauptnutzflächen Lernschwimmbereich Anzahl Räume HNF/ Raum HNF Total Bemerkungen NR* TL* RH*

HNF SSH Schulschwimmhalle 1 333 333 Fläche aus Becken und Becken-Umgang im
öffentlichen Schwimmbereich über
Wasserlinie (Lernschwimmbecken LSB =8.00
x 16.66m, Wassertiefe inkl. Hubboden 3m)
HNF von 300m2 zwingend erforderlich, das
Becken muss in den Bestand integriert
werden, Lichte Raumhöhe 4m (mind. 3.5m),
Beckenumgang jeweils auf drei Seiten 2m, an
einer Stirnseite min. 4m

x x 3.5 -
4.0m

Sitzgelegenheit / Sitzbank
(enthalten in Schulschwimmhalle, keine sep. Fläche)

1 In Schulschwimmhalle, Stufen oder Bänke:
Einerseits als Aufenthaltsbereich und für
Instruktionen durch Lehrperson / Trainer
(daher Anordnung Bänke ums Eck
vorteilhafter), andererseits für die Schüler
wenn sie instruiert werden.

x

Kleingeräte / Schulungsmaterial
(enthalten in Schulschwimmhalle, keine sep. Fläche)

1 Aufbewahrung an Seitenwand der
Schulschwimmhalle, Befestigung an Konsolen
und Tablaren

x

HNF AUB Aufsichtsbereich 1 12 12 Aufsicht über Schulschwimmhalle und
Eingangsbereich (direkter Sichtbezug
Beckenbereich muss gewähleistet sein, im
Idealfall beide). Arbeitsplatz der
Fachlehrperson Schwimmen.

(x)

HNF SSV Materialraum Vereine 1 15 15 Materialraum in der Schulschwimmhalle mit
direktem Zugang zum Schwimmmaterial der
ausserschulischen Nutzer / falls
flächenmässig nicht umsetzbar, hat der SSM
Priorität

x

HNF SSM Materialraum Schulschwimmhalle 1 15 15 Materialraum in der Schulschwimmhalle mit
direktem Zugang zum Schwimmmaterial für
Schulen.

x

Total HNF 375

Abk. Nebennutzflächen Lernschwimmbereich Anzahl Räume NNF/ Raum NNF Total * KE in HNF Lernschwimmbereich enthalten NR* TL* RH*

NNF GSA Garderobe SchülerInnen 2 75 150 Beinhaltet Umkleideraum (40m2), Föhnraum
(ca. 20m2), WC/IV-WC, Duschraum (ca
15m2). Der Umkleideraum ist symmetrisch
auszugestalten und in Zonen für 2 Gruppen
aufzuteilen, da sich i.d.R. zwei Klassen
gleichzeitig in der GSA befinden. (2x 40m2
oder 4x20m2) Leichte Abweichungen in der
Fläche möglich.

x

NNF GRL Lehrpersongarderobe / Sanität 1 10 10  Personalgarderobe mit Umkleidekabine,
Unisex-Duschkabine, Unisex WC

HNF CHE Chemielager
(Schwefelsäure/Chlorgranulat)

2 6 12 Auf Niveau Becken oder Technik. Eigener,
palettengängiger Zugang von aussen zur
separaten Chemikalien-Anlieferung
(Sicherheitsrelevant)

NNF WC-Anlage Schulschwimmbereich
NNF WCM WC-Mädchen 1 2.5 2.5 2 WC, integriert in GSA x

NNF WCK WC Knaben 1 2.5 2.5 1 WC und 1 Pissoir, integriert in GSA x

NNF WCI WC IV (WC Kombiraum Rollstuhlgängig, genderneutral) 1 3.5 3.5 zwischen Umkleideraum und Schwimmhalle
anzuordnen

x

NNF RSA Reinigungsraum 1 9 9 Auf der Ebene der Schulschwimmhalle x

Total NNF 190

Abk. Funktionsflächen Schulschwimmanlage Anzahl Räume VF/ Raum VF Total FF ist durch AHB zu verifizieren NR* TL* RH*

FF Beckenrundgang/ Technik/ Ausgleichsbecken/ Werkstatt/ Lager
(ca.130% der Schwimmhalle, Beckenfläche plus je 0.5m). Die
Fläche beinhaltet:

520 520 muss von aussen zugänglich sein. 2.5 m hoch
inkl. Boden.

HTR Haustechnikraum (Technikzentrale) 1 Abhängig von Badtechnik

BRG Beckenrundgang 1 2m

WAS Ort für Wachmaschine und Trockner (oder Trockenraum) (1)
Ausgleichs-, Retentions- und Rücklaufbecken (3)

Total FF 520

Abk. Verkehrsflächen Schulschwimmanlage Anzahl Räume NNF/ Raum NNF Total * KE in HNF Lernschwimmbereich enthalten NR* TL* RH*

VF ESS Eingangsbereich Schulschwimmanlage 1 40 40 Mit Sitzbank, Schuhablage (für 50 Paar
Schuhe)

(x)

Total VF 40

Aussenbereiche Anzahl VF/ VF

BUF KIC Abstellplätze Kickboards 20 5 Flächen sind Annahmen, Systemanbieter
überprüfen

BUF VEL Abstellplätze Velos 10 30 gemäss PPV, siehe Kapitel Erschliessung,
Flächen sind Annahmen,  geforderte Anzahl
Velo: 10PP, wünschenswert 20PP.

BUF PPP Parkplätze Personenwagen 0 Die Schulanlage Letten kann den Pflichtbedarf
an Autoparkplätze abdecken. Die
erforderlichen Parkplätze der Vereinssportler
werden mittels Doppelnutzung oder externer
Anmietung abgedeckt. Der hindernisfreie
Parkplatz wird in der Arealplanung AG
Kraftwerk Letten berücksichtigt und im
Vorprojekt in Abstimmung mit den Zielen und
Erkenntnissen aus der Arbeitsgruppe gelöst.

Total Aussenbereich 35
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182 183

3.8.4 Nebenräume Schulschwimmanlage

Allgemeines: Folgende Räume dienen der Schulschwimmanlage als Nebenräume: 

Materialraum
Schulschwimmhalle: Oberkategorie: Lager, RFB Nr. 4.1, Flächenart HNF, Kürzel: SSM
 
 Der Materialraum ist direkt mit der Schwimmhalle verbunden und dient 

als Lagerraum für Schwimmmaterial der Schule. Der Materialraum ist auf 
maximal drei Seiten mit Tablaren (Tiefe 0,50 m) einzurichten und ist zu 
belüften.

 
Vorgesehen sind 25-30 m1 Tablare auf +0,60 m, +1,10 m und +1,60 m über 
OK fertig Boden.

Materialraum Vereine: Oberkategorie: Lager, RFB Nr. 4.1, Flächenart HNF, Kürzel: SSV

 Der Materialraum ist direkt mit der Schwimmhalle verbunden und dient 
als Lagerraum für Schwimmmaterial für die ausserschulische Nutzung. 
Der Materialraum ist auf maximal drei Seiten mit Tablaren (Tiefe 0,50 m) 
einzurichten und ist zu belüften.

 Vorgesehen sind 25–30 m1 Tablare auf +0,60 m, +1,10 m und +1,60 m über 
OK fertig Boden.

Reinigungsraum 
Schulschwimmanlage: Oberkategorie: Reinigungsraum, RFB Nr. 7.1, Flächenart NNF, Kürzel: 

RSA
 
 Die hohe Auslastung der Schulschwimmanlagen und die gleichzeitig 

strengen Hygieneanforderungen bedingen eine häufige und gründliche 
Reinigung der Schulschwimmanlagen. Da der Betrieb der Schulschwim-
manlagen unabhängig vom Schulbetrieb funktioniert, muss es in der 
Schulschwimmanlage einen eigenen Raum für die Einscheibenreini-
gungsmaschine und Reinigungsmittel (getrennte Lagerung in Schrank) 
geben. Dieser Raum ist mit einem direkten Bezug zur Schwimmhalle zu 
planen.

 Die Anforderungen entsprechen denen der Reinigungsräume gemäss 
Kap. 3.6. 

Haustechnikraum: Oberkategorie: Technikraum, RFB Nr. 8.1–8.914, Flächenart FF, Kürzel: 
HTR

 Die Technikräume der Schwimmanlage müssen in unmittelbarer Nähe zur 
Schwimmhalle liegen und mit dieser eine direkte Verbindung haben. Die 
Menge, Anordnung und Masse der Technikräume hängen direkt von der 
Grösse des Lernschwimmbeckens ab und werden durch Fachspezialis-
ten festgelegt. Die genauen Anforderungen sind im Raumprogramm und 
Betriebskonzept des einzelnen Projekts definiert.
Siehe: Kap. 2.2 Gebäudetechnik unter dem Titel «Technikräume» 

Beckenrundgang: Oberkategorie: Technikraum   RFB Nr. 8.9, Flächenart FF, Kürzel: BRG

 Um den Beckenkörper selbst ist ein begehbarer Beckenrundgang von 
mindestens 2,10  m Höhe im Licht zur Kontrolle des Beckens und Lei-
tungsführung vorzusehen.

 Für kleinere Reparaturarbeiten ist im Beckenrundgang eine Raumnische 
mit Werkbank, entsprechender Tischbeleuchtung und Steckdosen vorzu-
sehen.
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 Im Umkleideraum / der Dusche / dem WC sind folgende Installationen 
vorzusehen:

 – Bedienungsstelle bei Eingang mit Einfachsteckdose 
 – Nasszellenbeleuchtungskörper für Basisbeleuchtung
 – Anschlüsse für Dusche und Handwaschbecken
 – Belüftung über Gebäudetechnik mit sichergestellter Nachströmung
 – WC

Einrichtung: Im Aufsichtsraum sind folgende Einrichtungen vorzusehen:
 – Verglasung in Trennwand zum Eingangsbereich und zur Schwimmhalle
 – Arbeitssims, OK +0,70 m, unter Verglasung zur Schwimmhalle und   

 Verglasung zum Eingangsbereich
 
 In der Dusche/ im WC sind folgende Einrichtungen vorzusehen:
 – Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss an Einhebel 

 mischbatterie, Überlaufablauf
 – Duschbrause mit Mischregelung, mit Zeitschalter
 – Duschwanne, 1,00 m x 1,00 m, mit Bodenabläufen
 – Handtuchstange
 – Wandspiegel bruchsicher (über Handwaschbecken)
 – Sanitäreinrichtungen gemäss Richtlinie «Standardausrüstung pro   

 Raumtyp», IMMO

Ausstattung: Mobiliar gemäss Katalog «Mobiliar für Schulen, Kindergärten und Betreu-
ungen – Standards und Richtlinien für Innen- und Ausseneinrichtungen», 
IMMO.

 – Arbeitsplatz mit Bürostuhl nach Modell Schulschwimmanlage
Kontakt: Abt. IDA, IMMO

Apparate: Folgende Apparate werden in Absprache mit der IMMO aus dem Stan-
dardsortiment der SBMV oder OIZ beschafft:

 – Telefon mit Direktwahlnummer (OIZ)
 – PC-Arbeitsplatz und Drucker
 – Kühlschrank klein 

Grundrissschema:

 

SimsUKV

WC

Haupteingang
SSA

zur SSH

Aufsicht SSA mit DU/WC, ca. 22m²

Massstab

0 1 2 3m Einrichtung 

Ausstattung (IMMO-IDA Mobiliar - Umsetzung gemäss RIAPU)

Apparate 

Ausstattung (nicht Mobiliarkatalog IMMO)
 

 

 
Seite 178 Aufsichtsraum Schulschwimmanlage Stettbach, Roland Bernath, Zürich 
 
Seite 184 kein Bild 
 

Aufsichtsraum Schulschwimmanlage Staudenbühl

178 179

 Im Umkleideraum / der Dusche / dem WC sind folgende Installationen 
vorzusehen:

 – Bedienungsstelle bei Eingang mit Einfachsteckdose 
 – Nasszellenbeleuchtungskörper für Basisbeleuchtung
 – Anschlüsse für Dusche und Handwaschbecken
 – Belüftung über Gebäudetechnik mit sichergestellter Nachströmung
 – WC

Einrichtung: Im Aufsichtsraum sind folgende Einrichtungen vorzusehen:
 – Verglasung in Trennwand zum Eingangsbereich und zur Schwimmhalle
 – Arbeitssims, OK +0,70 m, unter Verglasung zur Schwimmhalle und   

 Verglasung zum Eingangsbereich
 
 In der Dusche/ im WC sind folgende Einrichtungen vorzusehen:
 – Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss an Einhebel 

 mischbatterie, Überlaufablauf
 – Duschbrause mit Mischregelung, mit Zeitschalter
 – Duschwanne, 1,00 m x 1,00 m, mit Bodenabläufen
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Ausstattung: Mobiliar gemäss Katalog «Mobiliar für Schulen, Kindergärten und Betreu-
ungen – Standards und Richtlinien für Innen- und Ausseneinrichtungen», 
IMMO.

 – Arbeitsplatz mit Bürostuhl nach Modell Schulschwimmanlage
Kontakt: Abt. IDA, IMMO
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dardsortiment der SBMV oder OIZ beschafft:

 – Telefon mit Direktwahlnummer (OIZ)
 – PC-Arbeitsplatz und Drucker
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 – Sanitäreinrichtungen gemäss Richtlinie «Standardausrüstung pro   

 Raumtyp», IMMO

Ausstattung: Mobiliar gemäss Katalog «Mobiliar für Schulen, Kindergärten und Betreu-
ungen – Standards und Richtlinien für Innen- und Ausseneinrichtungen», 
IMMO.

 – Arbeitsplatz mit Bürostuhl nach Modell Schulschwimmanlage
Kontakt: Abt. IDA, IMMO

Apparate: Folgende Apparate werden in Absprache mit der IMMO aus dem Stan-
dardsortiment der SBMV oder OIZ beschafft:

 – Telefon mit Direktwahlnummer (OIZ)
 – PC-Arbeitsplatz und Drucker
 – Kühlschrank klein 
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Aufsichtsraum Schulschwimmanlage Staudenbühl

Hinweis; idealerweise ist das WC vom Büro er-
schlossen, damit die Garderobe unabhängig be-
nutzt werden kann.
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3.8.2 Aufsichtsraum Schulschwimmanlage

Bezeichnung: Oberkategorie: Sportraum, RFB Nr. 2.7, Flächenart HNF, Kürzel: AUB

Andere Bezeichnung: Keine

Raumeinheit: Aufsichtsraum mit Personalgarderobe (Umkleideraum einschliesslich 
Dusche und WC)

Funktion: Der Aufsichtsraum dient als Büro für die Fachlehrperson Schwimmen 
(FLP-Sw) sowie der Überwachung des Schwimmbetriebs und der eintre-
tenden SuS. Der Aufsichtsraum ist für Drittnutzerinnen und -nutzer nicht 
zugänglich und bleibt zu ausserschulischen Betriebszeiten geschlossen.

 Die Betriebsleitung der Schulschwimmanlagen liegt bei einem Team des 
Sportamts, das nicht immer vor Ort ist, sondern mehrere Schulschwimm-
anlagen betreibt. Während des schulischen Betriebs hat die FLP-Sw die 
Aufsicht und bedient die zur Durchführung des Schwimmunterrichts not-
wendigen Betriebselemente. 

 Der Betrieb ausserhalb der Unterrichtszeiten erfolgt ausschliesslich un-
ter Aufsicht einer qualifizierten Aufsichtsperson. Diese hat jedoch keinen 
Zugang zum Aufsichtsraum der Schulschwimmanlage.

 Der Aufsichtsraum dient als Büro und Garderobe. Der Umkleideraum, die 
Dusche und das WC Personal befinden sich unmittelbar beim Aufsichts-
raum.

Besonderes: Der direkte Sichtbezug zum Beckenbereich und dem Eingang muss vom 
Aufsichtsraum aus gewährleistet sein.

 Der Aufsichtsraum entspricht klimatisch den Anforderungen an Neben-
räume Schwimmen.
Siehe: «Raumtemperatur-Richtlinie – Raumluft-Temperaturen und Betriebszeiten 
während der Heizperiode in Gebäuden der Stadt Zürich», AHB

Ausbau: Der Aufsichtsraum wird von der Fachlehrperson Schwimmen in Badeklei-
dung verwendet. Die Oberflächen und der Ausbau des Raumes sind ana-
log zur Schulschwimmhalle auszuführen. 

 Der Ausbau des Umkleideraumes entspricht dem der Garderobe Lehr-
personen (siehe Kap. 3.7.4).
Siehe: Anhang 4.3 «Materialisierungsbeispiele»

 Bezüglich Schallschutz ist der Aufsichtsraum Schulschwimmanlage wie 
folgt einzustufen:

 Lärmempfindlichkeit: mittel
 Lärmbelastung:  klein

Siehe: SIA 181 «Schallschutz im Hochbau»

 Der Aufsichtsraum hat bezüglich Raumakustik die Anforderungen gemäss 
DIN 18041 der Nutzungsart B3 zu erfüllen.

 Siehe: DIN 18041 «Hörsamkeit in Räumen»

Installationen: Im Aufsichtsraum sind folgende Installationen vorzusehen:
 – Kabelkanal in Arbeitssims mit Steckdosen und 4 UKV-Anschlüssen  

 gemäss Richtlinien OIZ, einschliesslich Anschluss zur Gegensprech- 
 anlage

 – Bedienungsstelle mit Steckdosen bei Türen
 – Beleuchtungskörper, nach Möglichkeit direkt/indirekt
 
 

Apparate: Folgende Apparate werden in Absprache mit der IMMO aus dem Stan-
dardsortiment der SBMV oder OIZ beschafft: 

 – Lautsprecher, Anzahl gemäss Angaben SBMV, in der Decke montiert,  
 Sprache und Musik nicht getrennt (SBMV)

 – Tonanlage mit Verstärker (SBMV)
 – Telefon (OIZ)
 – Digitale Stoppuhr zur Messung der Schwimmzeit (bauseits)

Grundrissschema: 
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Lernschwimmbecken (LSB)

AUB SSM RSA GSA

SSH

Schulschwimmhalle

Hauptbedienstelle
für SSH

Schlauchhaspel/
Desinfektion+Wasser

M
aterialw

and (R
egal)

SSV

Massstab

0 1 2 3m Einrichtung 

Ausstattung (IMMO-IDA Mobiliar - Umsetzung gemäss RIAPU)

Apparate 

Ausstattung (nicht Mobiliarkatalog IMMO)

Sitzbank

176 177

3.8.2 Aufsichtsraum Schulschwimmanlage

Bezeichnung: Oberkategorie: Sportraum, RFB Nr. 2.7, Flächenart HNF, Kürzel: AUB

Andere Bezeichnung: Keine

Raumeinheit: Aufsichtsraum mit Personalgarderobe (Umkleideraum einschliesslich 
Dusche und WC)

Funktion: Der Aufsichtsraum dient als Büro für die Fachlehrperson Schwimmen 
(FLP-Sw) sowie der Überwachung des Schwimmbetriebs und der eintre-
tenden SuS. Der Aufsichtsraum ist für Drittnutzerinnen und -nutzer nicht 
zugänglich und bleibt zu ausserschulischen Betriebszeiten geschlossen.

 Die Betriebsleitung der Schulschwimmanlagen liegt bei einem Team des 
Sportamts, das nicht immer vor Ort ist, sondern mehrere Schulschwimm-
anlagen betreibt. Während des schulischen Betriebs hat die FLP-Sw die 
Aufsicht und bedient die zur Durchführung des Schwimmunterrichts not-
wendigen Betriebselemente. 

 Der Betrieb ausserhalb der Unterrichtszeiten erfolgt ausschliesslich un-
ter Aufsicht einer qualifizierten Aufsichtsperson. Diese hat jedoch keinen 
Zugang zum Aufsichtsraum der Schulschwimmanlage.

 Der Aufsichtsraum dient als Büro und Garderobe. Der Umkleideraum, die 
Dusche und das WC Personal befinden sich unmittelbar beim Aufsichts-
raum.

Besonderes: Der direkte Sichtbezug zum Beckenbereich und dem Eingang muss vom 
Aufsichtsraum aus gewährleistet sein.

 Der Aufsichtsraum entspricht klimatisch den Anforderungen an Neben-
räume Schwimmen.
Siehe: «Raumtemperatur-Richtlinie – Raumluft-Temperaturen und Betriebszeiten 
während der Heizperiode in Gebäuden der Stadt Zürich», AHB

Ausbau: Der Aufsichtsraum wird von der Fachlehrperson Schwimmen in Badeklei-
dung verwendet. Die Oberflächen und der Ausbau des Raumes sind ana-
log zur Schulschwimmhalle auszuführen. 

 Der Ausbau des Umkleideraumes entspricht dem der Garderobe Lehr-
personen (siehe Kap. 3.7.4).
Siehe: Anhang 4.3 «Materialisierungsbeispiele»

 Bezüglich Schallschutz ist der Aufsichtsraum Schulschwimmanlage wie 
folgt einzustufen:

 Lärmempfindlichkeit: mittel
 Lärmbelastung:  klein

Siehe: SIA 181 «Schallschutz im Hochbau»

 Der Aufsichtsraum hat bezüglich Raumakustik die Anforderungen gemäss 
DIN 18041 der Nutzungsart B3 zu erfüllen.

 Siehe: DIN 18041 «Hörsamkeit in Räumen»

Installationen: Im Aufsichtsraum sind folgende Installationen vorzusehen:
 – Kabelkanal in Arbeitssims mit Steckdosen und 4 UKV-Anschlüssen  

 gemäss Richtlinien OIZ, einschliesslich Anschluss zur Gegensprech- 
 anlage

 – Bedienungsstelle mit Steckdosen bei Türen
 – Beleuchtungskörper, nach Möglichkeit direkt/indirekt
 
 

Apparate: Folgende Apparate werden in Absprache mit der IMMO aus dem Stan-
dardsortiment der SBMV oder OIZ beschafft: 

 – Lautsprecher, Anzahl gemäss Angaben SBMV, in der Decke montiert,  
 Sprache und Musik nicht getrennt (SBMV)

 – Tonanlage mit Verstärker (SBMV)
 – Telefon (OIZ)
 – Digitale Stoppuhr zur Messung der Schwimmzeit (bauseits)

Grundrissschema: 

Layout Schulschwimmhalle mit Lernschwimmbecken und
 anschliessenden Nebenräumen

Lernschwimmbecken (LSB)

AUB SSM RSA GSA

SSH

Schulschwimmhalle

Hauptbedienstelle
für SSH

Schlauchhaspel/
Desinfektion+Wasser

M
aterialw

and (R
egal)

SSV

Massstab

0 1 2 3m Einrichtung 

Ausstattung (IMMO-IDA Mobiliar - Umsetzung gemäss RIAPU)

Apparate 

Ausstattung (nicht Mobiliarkatalog IMMO)

Sitzbank

Funktionsdiagramm Garderoben, Aufsichtsraum und Schwimmbecken
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2.1 Wettbewerbsabwicklung

Das Amt für Hochbauten wickelt seine Archi-
tekturwettbewerbe digital über die Plattform 
Konkurado ab.

Die Plattform wird laufend optimiert. Bei Pro-
blemen und Fragen im Zusammenhang mit 
Konkurado wenden Sie sich bitte direkt an die 
Stiftung Forschung Planungswettbewerbe: 
T +41 79 631 41 04 / admin@konkurado.ch

Die Ausgabe und Abgabe erfolgen sowohl 
digital über die Plattform Konkurado als auch 
physisch (Details zu Aus- und Abgabe siehe 
folgende Kapitel).

Wettbewerbsorganisation
Bei allgemeinen Fragen zum Wettbewerbs-
verfahren steht Ihnen Britta Walti, Assistentin 
Amt für Hochbauten, zur Verfügung:  
britta.walti@zuerich.ch

Projektleitung
Lars Inderbitzin PL, Amt für Hochbauten
lars.inderbitzin@zuerich.ch

Expertinnen und Experten
	– Externe Kostenplanung, noch offen
	– Daniela Weiland,  
Grün Stadt Zürich

	– Petra Schwyter,  
Tiefbauamt Stadt Zürich

	– Alen Rajic,  
AfS Arealentwicklung

	– Ian Jenkinson,  
FS Projektökonome AHB

	– Thomas Kessler,  
FS Umweltgerechtes Bauen AHB

	– Philipp Hubler,  
FS Bauingenieurwersen AHB

	– Rainer Inderbitzin,  
FS Gebäudetechnik AHB

	– Martin Wyss,  
Immobilien Stadt Zürich

	– Georg Bumbacher,  
Sportamt Stadt Zürich

Weitere Expertinnen und Experten werden 
nach Bedarf beigezogen.

Grundlagen und Rechtsweg
Es gilt die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, 
subsidiär zu den Bestimmungen über das öf-
fentliche Beschaffungswesen.
Das Programm und die Fragenbeantwortung 
sind für die Auftraggeberin, die Teilnehmen-
den und das Preisgericht verbindlich. Durch 
die Abgabe eines Projekts anerkennen alle 
Beteiligten diese Grundlagen und den Ent-
scheid des Preisgerichts in Ermessensfra-
gen. Gerichtsstand ist Zürich, anwendbar ist 
schweizerisches Recht. Die Verfahrensspra-
che ist Deutsch.

Teilnahmeberechtigung
Die Teilnahmeberechtigung richtet sich nach 
Art. 9 der Interkantonalen Vereinbarung über 
das öffentlich Beschaffungswesen (IVöB). 
Zulässig und gefordert sind Anträge auf Teil-
nahme von Fachleuten aus den Bereichen 
Generalplanung, Architektur, Landschaftsar-
chitektur, mit Sitz oder Wohnsitz in der 
Schweiz oder in einem Staat, der dem 
Staatsvertrag zum öffentlichen Beschaf-
fungswesen (WTO-Agreement on Govern-
ment Procurement GPA) verpflichtet ist.
Mehrfachnennungen bei der Generalpla-
nung, Architektur und Landschaftsarchitek-
tur sind nicht zulässig. Der Generalplanende 
kann in seiner Bewerbung selbst ein oder 
mehrere der geforderte Disziplinen abde-
cken. Bei einem externen Baumanagement 
sind Mehrfachnennungen erlaubt, sofern 
sich diese nicht gleichzeitig als Generalpla-
ner bzw. Architekt bewerben. Bei allfällig 
weiteren Fachbereichen sind Mehrfachnen-
nungen erlaubt. Die weiteren Mitglieder des 
Generalplanungsteams (z.B. Schwimmbad-
planung) können fakultativ bereits während 

2	 Verfahren

https://konkurado.ch/
mailto:admin%40konkurado.ch?subject=
mailto:britta.walti%40zuerich.ch?subject=
mailto:vorname.name%40zuerich.ch?subject=
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dem Wettbewerb zur fachlichen Unterstüt-
zung hinzugezogen werden. Wir empfehlen, 
bei komplexen Bauaufgaben mit anspruchs-
voller Statik Fachleute aus dem Bauingeni-
eurwesen beizuziehen. Dies gilt insbesonde-
re bei Holzkonstruktionen und im Bereich 
Wasserbau.

Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist  
der Abgabetermin des Teilnahmeantrags  
in Papierform. 

Preise
Für Preise und Ankäufe steht eine Summe 
von 140'000 Franken (exkl. MWST) zur Verfü-
gung. Die Ankäufe betragen max. 40% der 
Gesamtpreissumme. Es ist vorgesehen, 3-5 
Preise und Ankäufe zu vergeben.

Urheberrecht
Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbei-
trägen verbleibt bei den Teilnehmenden. 
Sämtliche Wettbewerbsbeiträge werden auf 
der Plattform Konkurado gespeichert. Die 
eingereichten Unterlagen der mit Preisen 
und Ankäufen ausgezeichneten Wettbe-
werbsbeiträge geht ins Eigentum der Auf-
traggeberin über.

Option Überarbeitung
Bei Nichterreichen der Wettbewerbsziele 
kann das Preisgericht eine Anzahl Projekte 
anonym überarbeiten lassen. Diese optiona-
le Überarbeitungsstufe wird zusätzlich ent-
schädigt.

Im Rahmen der Vorbereitung dieses Verfah-
rens wurde eine Studie in Auftrag gegeben. 
Um eine Vorbefassung zu umgehen, wird die 
vorhandenen Studie den Teilnehmenden 
nicht abgegeben, es sei denn die Studien-
verfasser*innen werden selektioniert.  
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2.2 Präqualifikation

Aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen nimmt 
das Preisgericht eine Selektion nach Eignung vor. Es werden 
10 Generalplanungsteams zum Projektwettbewerb zugelas-
sen. Weiter werden zwei Ersatzteams nominiert, die im Falle 
einer Absage in der nominierten Reihenfolge angefragt wer-
den. 

Verlangte Unterlagen für die Teilnahmebewerbung

Referenzprojekte Vom Generalplanenden werden zwei A3-Seiten mit 2 Referenzprojekten, von 
den Fachleuten aus dem Bereich Architektur werden drei A3-Seiten mit 3 Re-
ferenzprojekten, davon mindestens 1 Referenzprojekt zu Instandsetzungen 
an einem Schutzobjekt und aus dem Bereich Landschaftsarchitektur eine 
A3-Seite mit 1 Referenzprojekt verlangt. Wird das Baumanagement an ein 
externes Büro vergeben, hat auch dieses eine eigene A3-Seite mit einem Re-
ferenzprojekt vorzulegen. Die einseitig bedruckten A3-Seiten sollen Referen-
zen von Projekten und realisierten Bauten von vergleichbarer Komplexität 
aufzeigen. Der Bezug zur gestellten Aufgabe (Schwimmbad/Instandsetzun-
gen) und zu den Themen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist zu erläu-
tern. Referenzen des Bereichs Landschaftsarchitektur können von der Vor-
gabe der Vergleichbarkeit abweichen, sofern sie die Qualitäten und das 
Potenzial der Projektverfassenden für die vorliegende Aufgabe überzeugend 
aufzeigen können.
Abzugebende Referenzprojekte A3
Generalplanung: 2 Projekte
Architektur: 3 Projekte
Landschaftsarchitektur: 1 Projekt
Baumanagement extern: 1 Projekt
Deckt ein Referenzprojekt für die Generalplanung weitere geforderte Fach-
bereiche ab, so kann dasselbe Referenzprojekt mehrmals verwendet wer-
den.

Selbstdeklaration Vom Generalplanenden und von den Fachleuten aus den Bereichen Architek-
tur und Landschaftsarchitektur wird je eine separat ausgefüllte Selbstdekla-
ration mit Nachweis einer ausreichenden fachlichen und organisatorischen 
Leistungsfähigkeit verlangt. Sämtliche Mitglieder einer ARGE müssen eine 
separate Selbstdeklaration ausfüllen. Wird das Baumanagement an ein ex-
ternes Büro vergeben, muss dieses ebenfalls eine separate Selbstdeklarati-
on einreichen. Die Selbstdeklaration ist mittels der entsprechenden Eingabe-
maske auf Konkurado auszufüllen.

Teilnahmebewerbung  
(Papierform)

Die auf Konkurado ausgefüllten Selbstdeklarationen sind auszudrucken, zu 
unterzeichnen und zusammen mit den A3- Seiten der Referenzprojekte in ei-
nem Umschlag mit der Aufschrift Projektwettbewerb Einbau Schulschwimm-
anlage Kesselhaus Letten bei der ausschreibenden Stelle bis zum genannten 
Datum einzureichen (siehe Kapitel 2.3 Termine).



21

Eignungskriterien Präqualifikation
Die Präqualifikation erfolgt gemäss folgen-
den Eignungskriterien durch das Preisge-
richt:

	– Projektierungskompetenz / -potenzial und 
Ausführungskompetenz / -potenzial (Grund-
lage Referenzprojekte): Bewertet werden 
Kompetenz und Potenzial, in hoher archi-
tektonischer und städtebaulicher Qualität 
funktionale, wirtschaftliche und nachhalti-
ge Bauten zu projektieren und auszufüh-
ren. 

	– Organisatorische Eignung / Projektma-
nagement (Grundlage Selbstdeklaration): 
Vorausgesetzt wird ein qualitätsvolles Pro-
jektmanagement, das der Komplexität der 
anstehenden Aufgabe entspricht.

	– Nach Möglichkeit Erfahrung in Planung/ 
Ausführung von Schwimmbad 

>> Textbaustein definitive Ausgabe nach PQ.
Das Preisgericht hat die fristgerecht und voll-
ständig eingereichten Bewerbungsunterla-
gen geprüft und eine Selektion nach den im 
Programmauszug genannten Eignungskrite-
rien vorgenommen. Es wurden folgende xx 
Teams für eine Teilnahme am Projektwettbe-
werb xxxx ausgewählt:

	– xxxx
	– xxxx <<



22

2.3 Termine

Für die Abwicklung des Wettbewerbs ist folgender Ablauf mit 
verbindlichen Terminen vorgesehen:

Ablauf Präqualifikation Datum, Zeit Bemerkungen

Publikation auf Konkurado Freitag, 22.09.2023

Ausgabe  
Präqualifikationsunterlagen

Ab Freitag, 22.09.2023 Programmauszug und Luftbild stehen zum Download bereit:  
www.konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten

Abgabe Teilnahmebewerbung Bis Dienstag, 17.10.2023 
16 Uhr

Die unterschriebene Selbstdeklaration und A3-Referenzen sind be-
schriftet mit Einbau Schulschwimmanlage Kesselhaus Letten im 
Amt für Hochbauten, Amtshaus III / Lindenhofstrasse 21, 8001 Zü-
rich im Empfang im 2. Stock (Raum 205) abzugeben.

Ablauf Wettbewerb Datum, Zeit (voraussichtich) Bemerkungen

Wettbewerbsausgabe Mittwoch, 20.12.2023 Alle Unterlagen stehen zum Download bereit:  
www.konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten

Modellausgabe Es wird kein 1:500 Modell ausgegeben.

Fragenstellung Bis Montag, 15.01.2024 Reichen Sie Ihre Fragen auf Konkurado ein. Es werden nur Fragen 
beantwortet, die sich inhaltlich auf dieses Verfahren beziehen.
www.konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten

Fragenbeantwortung Bis Dienstag 30.01.2024 Die Antworten und allfällige weitere Unterlagen stehen unter der 
Rubrik Dokumente zum Download bereit.
www.konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten

Abgabe Unterlagen  
(Papierform)

Donnerstag, 11.04.2024 
13 bis 16 Uhr

Sämtliche Unterlagen sind anonym, mit einem Projektkennwort 
(keine Nummern) und dem Vermerk (Einbau Schulschwimmanlage 
Kesselhaus Letten) versehen direkt im Pavillon Werd, Morgar-
tenstrasse 40, 8004 Zürich (Zufahrt über Tiefgarage Werdgäs-
schen) abzugeben.

Abgabe Unterlagen
(digital)

Donnerstag, 11.04.2024 
bis 24 Uhr

Einreichung der digitalen Unterlagen und Pläne:
www.konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten

Abgabe Arbeitsmodell Montag, 29.04.2024 
13 bis 16 Uhr

Die Modelle sind anonym mit demselben Projektkennwort und 
dem Vermerk Einbau Schulschwimmanlage Kesselhaus Letten di-
rekt im Pavillon Werd, Morgartenstrasse 40, 8004 Zürich (Zufahrt 
über Tiefgarage Werdgässchen) abzugeben.

https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
https://konkurado.ch/wettbewerb/ssa_kesselhaus_letten
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Ausgegebene Unterlagen

Wettbewerbsprogramm (PDF)

2D-Daten (DXF / DWG, Katasterplan mit 1 m-Höhenkurven)

3D-Daten mit Gelände und Gebäuden (DXF / DWG)

3D-Daten Gebäudeaufnahme Kesselhaus (IFC/DWG)

Grundrisse, Schnitte und Ansichten Bestand (DXF / DWG) 

Luftaufnahme des Areals (JPG)

Formular Verfasserdaten

Datenblatt

Raumprogramm, Funktionsdiagramm, Betriebskonzept

Gutachten Denkmalpflege; Abklärung der Schutzwürdigkeit

Auszug Leitbild Limmatraum; Abschnitt Sihlquai / Letten (vertraulich zu behandeln)

Einzureichende Arbeiten

Plansatz 1-fach 2 x A0 Art der Darstellung: Das Blattformat A0 quer ist verbindlich. Situation und Grundrisse sind 
wenn möglich genordet darzustellen. Pläne sind in rot/gelb/grün/schwarz (Neu/Rückbau/
ReUse/Bestand) zu zeichnen. Sämtliche Bestandteile des Projekts sind mit einem Projekt-
kennwort (keine Nummern) zu bezeichnen. Die Pläne dürfen keine Hochglanzoberflächen 
aufweisen und sollen für die Abgabe weder gerollt noch auf festes Material aufgezogen 
werden.

Situationsplan 1:500 Mit den projektierten Bauten (Dachaufsicht) und dem übergeordneten Konzept zu Quartier-
vernetzung, Freiräumen und Erschliessung (inkl. Höhenkoten)

Grundrisse, Schnitte und Fassaden 1:200 Im Erdgeschoss sind die neuen Höhenkoten anzugeben und die gesamte Umgebung dar-
zustellen. Die unterbaute Fläche ist im Umgebungsplan einzuzeichnen. Alle Räume sind 
mit den im Raumprogramm angegebenen Bezeichnungen und mit den projektierten 
Raumflächen zu beschriften. In den Schnitten und Fassaden sind das gewachsene sowie 
das projektierte Terrain einzutragen.

Fassadenschnitt 1:50 Schnitt vom Untergeschoss bis zum Dach, der über den konstruktiven Aufbau und die 
Materialisierung Auskunft gibt. Die Materialien sind schriftlich zu bezeichnen.

Erläuterungen Erläuterungsbericht auf dem Plan, nach Möglichkeit ergänzt mit schematischen Darstel-
lungen u.a. zu Themen wie CO2-Bilanz, Konzept für Rückbau und Wiederverwendung, 
ökologischer und klimatischer Ausgleich, Energieversorgungskonzept, Lüftungskonzept, 
etc. Ein Schema zum Fundationskonzept ist zwingend erforderlich. Die Gewährleistung 
der Zu- und Wegfahrten des ewz Areals, plus Anlieferung der Chemikalien für die SSA 
sind mit einem entsprechenden Schleppkurvennachweis darzulegen.

Reproduktionsfaktor 40% Kompletter Plansatz mit Reproduktionsfaktor 40% auf Papier (bitte nicht auf A3 verklei-
nern)

Formular Verfasserdaten Anmeldeformular auf Konkurado vollständig ausfüllen und Anmeldung abschliessen. In 
einen neutralen Briefumschlag geben, verschliessen und mit Ihrem Projekt-Kennwort ver-
sehen. Wichtiger Hinweis: Das Formular Verfasserdaten darf nicht auf Konkurado hoch-
geladen werden!

Datenblatt Ausgefülltes Datenblatt (ausgegebenes Dokument verwenden) inkl. Schemen zu den Flä-
chenberechnungen auf Papier.

PDF-Dateien Die PDF-Dateien des kompletten Plansatzes A0 inkl. Schemen zu den Flächenberechnun-
gen sind auf Konkurado hochzuladen. Ebenso ist das Datenblatt Wirtschaftlichkeit als 
Excel-File und als PDF-File hochzuladen.

Schema Baugesetz Schemata mit massgebenden Abständen gemäss BZO/PBG/ABV (Grundabstand, Mehr-
längenzuschlag, Mehrhöhenzuschlag usw.) 1:500 auf A4.

Modell Einfache Arbeitsmodelle werden zugelassen und können abgegeben werden.

2.4 Unterlagen
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2.5 Wichtige Hinweise

	– Die Verantwortung für die termingerechte 
Einreichung der Bewerbungsunterlagen 
(Antrag auf Teilnahme) sowie der Wettbe-
werbsunterlagen (im Falle einer erfolgrei-
chen Präqualifikation) liegt bei den Teilneh-
menden. Sie müssen sicherstellen, dass 
Ihre Arbeiten spätestens an den erwähnten 
Abgabeterminen bei den genannten Abga-
bestellen eintreffen. Bitte beachten Sie, 
dass das Aufgabedatum bei der Post oder 
einem Kurierdienst für die Unterlagen und 
Modelle nicht massgebend ist.

	– Zu spät eingetroffene oder unvollständige 
Wettbewerbseingaben werden gestützt 
auf § 4 a Abs. 1 lit. b IVöB-Beitrittsgesetz 
ausgeschlossen. 

	– Bitte die Modelle direkt vor Ort abgeben, 
da per Post versandte Modelle oft defekt 
eintreffen.

	– Allfällige Plan- und Modellabgaben vor den 
genannten Abgabeterminen sind bei der 
ausschreibenden Stelle einzureichen: 
Amt für Hochbauten  
Empfang, 2. Stock / Büro 205  
Lindenhofstrasse 21/ Amtshaus III  
8001 Zürich. Falls Sie eine vorzeitige Abga-
be tätigen möchten, bitten wir Sie um 
Kontaktaufnahme mit britta.walti@zuerich.
ch

	– Jedes Team darf nur ein Projekt einrei-
chen, Varianten sind nicht zulässig. Die 
Wettbewerbsteilnehmenden müssen um 
die Wahrung der Anonymität besorgt sein. 
Verstösse gegen das Anonymitätsgebot 
führen zum Ausschluss vom Verfahren.

2.6 Veröffentlichung

Die Beiträge des Verfahrens werden nach 
der Beurteilung unter Namensnennung aller 
Verfassenden während 10 Tagen öffentlich 
ausgestellt. Der Bericht des Preisgerichts 

wird den Teilnehmenden sowie der Presse 
nach Erscheinen zugestellt und zum Down-
load unter Abgeschlossene Wettbewerbe 
publiziert: stadt-zuerich.ch/wettbewerbe

2.7 Weiterbearbeitung

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur 
Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei 
der Auftraggeberin. Vorbehältlich der Kredit-
genehmigung beabsichtigt die Auftraggebe-
rin, die weitere Projektbearbeitung freihändig 
entsprechend der Empfehlung des Preisge-
richts an das Siegerteam zu vergeben.

Mit dem Siegerprojekt wird das Generalpla-
nungsteam mit all seinen Fachplanenden be-
auftragt. Das Generalplanungsteam muss in 
der Lage sein, neben den Planungsleistun-
gen «Architektur» und «Landschaftsarchitek-
tur» sämtliche zu erwartenden Planungsleis-
tungen termingerecht abzudecken, insbe-
sondere: Gesamtleitung, Baumanagement, 
Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLK-
SE + GA + räumliche/technische FK), Bau-
physik / Akustik, Brandschutzplanung, Fas-
sadenplanung, Sicherheitsplanung, Lichtpla-
nung und Schwimmbadplanung. Die Angabe 
der nicht vorgeschriebenen Fachplanenden 
kann auch erst nach dem Wettbewerbsent-
scheid erfolgen.

Die Auftraggeberin behält sich vor, in be-
gründeten Fällen und in Absprache mit dem 
siegreichen Team Einfluss auf die Zusam-
mensetzung des Planungsteams zu nehmen. 
Ausgenommen hiervon sind allfällig beigezo-
gene Fachplanungsteams, die einen wesent-
lichen, vom Preisgericht entsprechend ge-
würdigten Beitrag an den Verfahrenserfolg 
geleistet haben. 

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Ab-
schluss des Verfahrens mit den Projektie-

https://www.stadt-zuerich.ch/wettbewerbe
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rungsarbeiten zu beginnen. Eine Fertigstel-
lung der Baute ist für Ende 2029 geplant. Die 
weitere Projektbearbeitung durch das sieg-
reiche Team richtet sich nach der jeweils gül-
tigen Praxis der Stadt Zürich.

Die Stadt Zürich bevorzugt die Arbeit in offen 
dokumentierten Datenstrukturen und fordert 
Resultate in offenen, austauschbaren For-
maten. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten 
auf Projektplattformen mit offen dokumen-
tierten Schnittstellen soll mit möglichst we-
nig Medienbrüchen und einem stets eindeu-
tigen Stand der koordinierten und struktu-
rierten Projektdaten erfolgen.

Mit der Teilnahme erklären sich die Projekt-
verfassenden bereit, die Planung in diesem 
Sinne und im Rahmen der Grundleistungen 
nach den SIA-Ordnungen für Leistungen und 
Honorare auszuführen. Der Einsatz der Me-
thode BIM wird nicht zusätzlich honoriert. 
Spezielle BIM-Leistungen werden nach Zeit-
aufwand oder pauschal separat vergütet.

Honorarkonditionen
Aktuell gelten folgende Honorarkonditionen 
für Architektur, Bauingenieurwesen (inkl. 
Wasserbau), Landschaftsarchitektur und Ge-
bäudetechnik (die Phasen werden einzeln 

freigegeben):

	– Grundleistungen gemäss SIA Ordnung 
102, 103, 105 und 108 / Ausgabe 2014 und 
den allgemeinen Bedingungen des Amts 
für Hochbauten.

	– Besonders zu vereinbarende Leistungen 
werden nach effektivem Zeitaufwand ge-
mäss Stadtratsbeschluss Januar 2018 ver-
rechnet (Honorierung von Planungsleistun-
gen).

	– Die aufwandbestimmenden Baukosten 
gelten über das gesamte Projekt.

	– Für die Honorarberechnung der Baukosten 
gilt die untenstehende Tabelle.

Das Honorar für die Übernahme der General-
planungsfunktion beträgt 3 % vom Honorar 
des Gesamtauftrags. Der Zuschlag wird 
beim Honorar nach Baukosten im Anpas-
sungsfaktor berücksichtigt. Weitere Honor-
arbedingungen gemäss Merkblatt zu Pla-
nungsaufträgen AHB (Oktober 2022) sowie 
Informationen und Anwendung der BIM Me-
thode:
www.stadt-zuerich.ch/ 
honorarwesen-vertragsmanagement

Allfällige Reisekosten und Spesen werden 
nicht zusätzlich vergütet.

Faktoren Architektur L-Arch. Bauing. HLKSE / GA FK

Schwierigkeitsgrad n 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1

Anpassungsfaktor r * 1.04* 1.14* 1.08* 1.03* 0.23*

Umbau / Denkmalpflege U 1.2 oben 
eingerechnet

oben 
eingerechnet

1.1 1.1

Teamfaktor i 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Faktor für  
Sonderleistungen s

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Teilleistungen %, q 100 100 100 100 100

Stundenansatz CHF, h 137 137 137 137 137

Koeffizient Z1 0.062 0.062 0.075 0.066 0.066

Koeffizient Z2 10.58 10.58 7.23 11.28 11.28

* inklusive Zuschlag Generalplanungsfunktion 3%

https://www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement
https://www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement
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3	 Rahmenbedingungen

3.1 Massgebende 
Bauvorschriften

Geltendes Recht
Planungs- und Baugesetz des Kantons Zü-
rich (PBG) und dazugehörige Verordnungen: 
www.zh.ch

Bau- und Zonenordnung der Stadt Zürich 
(BZO) und dazugehörige Verordnungen: 
www.stadt-zuerich.ch

Wohnzone W4 
(BZO 2016 Teilrevision)
Vollgeschosse max.: 4
Anrechenbares Untergeschoss max.: 0
Anrechenbares Dachgeschoss max.: 1
Ausnützungsziffer¹, verteilt auf die 4 
Vollgeschosse:

120%

Gebäudehöhe max.: 12.5m
Wohnanteil 0%
1, 2	 Für die Ausnützung sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst dem 
dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren Räume in Voll-
geschossen unter Einschluss der dazugehörigen Erschliessungsflächen 
und Sanitärräume samt inneren Trennwänden, exklusive den Aussenwän-
den, anrechenbar. (§255 PBG).

Arealüberbauung
Im Sinne von § 69 ff. PBG und Art. 8 BZO; Die 
Arealfläche muss mindestens 6'000 m2 be-
tragen. Das Grundstück WP5082 hat eine 
Gesamtfläche von 6'877 m2. Davon liegen 
2'937 m2 in der Zone W4, 3'233 m2  in der Zo-

ne Oe3 und 707 m2 in der FP. 

Aufgrund der vorgefundenen Situation mit in-
ventarisiertem Bestand und dem Kraftwerk 
Letten, das Teil der Stromversorgung der 
Stadt Zürich garantiert, ist das Ausloten ei-
ner Arealüberabauung nicht sinnvoll. Der Be-
arbeitungsperimeter berücksichtigt nur den 
Teilbereich in der Zone W4 und FP bis zum 
Sicherheitsperimeter der ewz. 

Baulinien
Es müssen keine Baulinien berücksichtigt 
werden.

Wegabstand
Ober- und unterirdische Bauten müssen ge-
mäss §265 PBG gegenüber Wegen einen Ab-
stand von mind. 3.5 m einhalten.

Der Teilbereich des Kloster-Fahr-Wegs inner-
halb des Grundstücks WP5082 gilt als Weg 
mit öffentlicher Funktion. Zum besseren Ver-
ständnis für die Abstandsmessung dient die 
untenstehende Skizze.

Grenzabstände, Näherbaurecht,  
Grenzbaurecht
Zu der Parzelle WP5081 ist ein Grenzabstand 
einzuhalten (Grundgrenzabstand, allfälliger 
Mehrhöhen- und Mehrlängenzuschlag).
Der einzuhaltende Grundgrenzabstand in der 
Wohnzone W4  beträgt 5 m.

Bau- und Zonenordnung:

Detailinformationen:

Aussichtsschutz --

Baumschutzgebiet nein

Bauordnung

Empfindlichkeitsstufe III (rechtskräftig)

Erdgeschossnutzung nein

Ergänzungsplan Städtebau nein

erhöhte Ausnutzung nein

Freiflächenziffer in Prozent --

Gestaltungpläne nein

Gestaltungsplanpflicht-
Gebiet

nein

Katasterreport für WP5082 Seite 4 von 20

Zonenplan; Ausschnitt Parzelle WP5082

Katasterplan; Skizze Referenzlinie (rot) Wegabstand, Lage Tor Neu (gelb)

https://www.zh.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-700_1-1975_09_07-1976_04_01-089.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/7/700/100/100_v34.html
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Gebäudeabstände
Innerhalb des Areals können die Gebäude-
abstände bei einwandfreien wohnhygieni-
schen und feuerpolizeilichen Verhältnissen (§ 
270 Abs. 3 PBG, Art. 8 BZO) das kantonale 
Mindestmass von 7 m unterschreiten.

Gewässerabstand
Es muss kein Gewässerabstand eingehalten 
werden.

Besondere Rücksichtnahme
Auf Objekte des Natur- und Heimatschutzes 
ist gemäss §238 Abs. 2 PBG besondere 
Rücksicht zu nehmen.

ISOS
Das Industrie- und Gewerbeareal Letten ist 
im ISOS als Baugruppe mit Erhaltungsziel C 
vermerkt.

Denkmalschutz
Der Schutzumfang der inventarisierten Bau-
ten ist dem Gutachten zur Abklärung der 
Schutzwürdigkeit Kraftwerk Letten Wasser-
werkstrasse 99ff. von 2011 zu entnehmen. Es 
gilt zu berücksichtigen, dass die Umgebung 
dem eigentlichen Schutzobjekt zugehörig ist 
und dem industriellen Charakter Rechnung 
getragen werden muss.

Energie
Das Bauvorhaben wird seitens der Energie-
vollzugsbehörde als Neubau beurteilt. Es 
sind also sämtliche energetischen Vorschrif-
ten an Neubauten zu erfüllen.

Besonnung
Die Schulschwimmhalle muss mit Tageslicht 
belichtet werden. Ist von der Schulschwimm-
halle die Sicht ins Freie gewährleistet, darf 
der Aufsichtsbereich trotz der Arbeitsplatz- 
resp. Aufenthaltsnutzung ohne Tageslichtbe-
zug organisiert werden. 

Weitere Informationen: 
Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsge-
setz, Art. 24, ArGV 3
Merkblatt «Konzept für Arbeitsplätze betref-
fend Sicht ins Freie» 

Terrain
Gemäss § 10 BZO sind abgesehen von Ab-
grabungen für Zugänge nur geringfügige Ab-
grabungen und Aufschüttungen zulässig.

Freiflächen
Es ist keine Freiflächenziffer umzusetzen.

3.2 Wirtschaftlichkeit

Der Einbau und Instandsetzung soll preis-
günstig erstellt werden. Neben den niedrigen 
Erstellungskosten müssen auch Unterhalt 
und Betrieb kostengünstig sein. Bereits in 
der Konzeption liegt ein bedeutendes Poten-
zial an Sparmöglichkeiten:

Situation und Gebäudekonzept
	– Eingriffstiefe im Bestand gering halten, in 
Abwägung betrieblicher Optimierungen.

	– Kostenbewusste Konzeption in Umgang 
mit Gründung und bestehendem Tragwerk.

Raumprogramm
	– Gefordertes Raumprogramm einhalten.

Konstruktionen
	– Dach- und Fassadenformen sowie deren 
Konstruktionen und Perforationen einfach 
gestalten.

	– Installations- und Ausbaustandard einfach 
halten, Technikzentralen optimal platzie-
ren.

	– Einfache, qualitativ hochwertige und 
langlebige Konstruktionsdetails und Matri-
alisierung wählen.

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art24.pdf.download.pdf/ArGV3_art24_de.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art24.pdf.download.pdf/ArGV3_art24_de.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/UGZ/beratung-bewilligung/bauen/baubewilligung/dokumente/sicht-ins-freie/MB_BAU_Konzept-fuer-Arbeitsplaetze-betreffend-Sicht-ins-Freie.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/gud/Deutsch/UGZ/beratung-bewilligung/bauen/baubewilligung/dokumente/sicht-ins-freie/MB_BAU_Konzept-fuer-Arbeitsplaetze-betreffend-Sicht-ins-Freie.pdf
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Zielkosten
Für den Einbau der SSA und die Instandset-
zung des Kesselhaus werden Erstellungs-
kosten von maximal 13.8 Mio. CHF (BKP 1 – 9, 
inkl. 7.7% MWST, exkl. Kreditreserven) er-
wartet.

Datenblatt
Die Angaben der Teilnehmenden im Daten-
blatt werden im Rahmen der Vorprüfung 
plausibilisiert. Die Projekte der engeren Wahl 
werden einer detaillierten Überprüfung (Veri-
fizierung der Flächenauszüge, Einhaltung der 
Zielkosten, Einschätzung der Lebenszyklus-
kosten, HNF Soll-ist-Vergleich, NF / GF Ratio, 
Kompaktheit, Umgang mit Untergeschoss 
etc.) unterzogen.
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3.3 Ökologische Nachhaltigkeit

Energie und Treibhausgase
Als Beitrag zu den Netto-Null-Zielen werden mit dem Neubau ein minimaler Energieaufwand 
und CO2-Ausstoss für die Erstellung und den Betrieb des Gebäudes angestrebt. Dabei 
schaffen Suffizienz, Effizienz und erneuerbaren Ressourcen günstige Voraussetzungen für 
diese Zielerreichung. Folgende Massnahmen können dazu einen Beitrag leisten:

Erstellung Ressourcenaufwand und CO2-Ausstoss für die Erstellung minimieren. Ange-
sichts der geforderten Reversibilität der SSA bedeutet dies in erster Linie, 
dass die eingesetzten Bauteile und -materialien einfach rückgebaut und zu 
grossen Teilen wiederverwendet werden können. 

Betrieb Emissionen im Betrieb sollen minimiert werden durch eine hohe Energieeffi-
zienz und den Einsatz erneuerbarer Energien. Die Einhaltung des Miner-
gie-P-ECO Standards wird angestrebt, sofern dies nicht den Vorgaben be-
züglich Rückbau- und Wiederverwendbarkeit der Bauteile zuwiderläuft.

Solarstrom Die Stadt Zürich will bis 2030 auf städtischen Gebäuden fünfmal mehr Solar-
strom produzieren als heute. Dazu müssen auf den Dächern möglichst 
grosse, zusammenhängende und unverschattete Photovoltaikflächen einge-
plant werden (aufgeständert in Kombination mit Gründach). Zusätzlich sollen 
gut besonnte Fassadenflächen ebenfalls zur Solarstromproduktion genutzt 
werden. Hierbei sind gestalterisch additive Lösungen gefragt, d.h. die 
PV-Module sind integraler Bestandteil der Fassadengestaltung, werden aber 
als eigenständige Elemente ausgebildet, die ohne Beeinträchtigung anderer 
Fassadenbestandteile demontiert und ausgetauscht werden können. 

Stadtklima und Hitzeminderung
Das Stadt- und Lokalklima, die Biodiversität sowie der 
Wasserhaushalt dürfen durch das Bauvorhaben möglichst 
wenig beeinträchtigt werden. Es sollen die Biodiversität wo 
immer möglich erhöht und hitzemindernde Massnahmen 
umgesetzt werden. Das Dokument «Fachplanung Hitzemin-
derung» der Stadt Zürich beschreibt, wie der Überwärmung 
gesamtstädtisch entgegengewirkt werden kann, wie vulner-
able Stadtgebiete entlastet und das bestehende Kaltluftsys-
tem der Stadt Zürich erhalten werden können. Die Anforde-
rungen an die Biodiversität sind im Kapitel «Freiraum» erläu-
tert.



30

Der klimatische Ausgleich kann mit folgenden Massnahmen positiv beeinflusst werden:
Die Wirkung der vorgeschlagenen Massnahmen auf Stadtklima und Biodiversität fliessen in 
die Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge ein.

Hilfsmittel
	– Vorgaben nachhaltiges Bauen Stadt Zürich,  
Amt für Hochbauten

	– 7-Meilenschritte Stadt Zürich
	– Fachplanung Hitzeminderung
	– Planungstool – Hitze im Siedlungsraum Stadt Zürich
	– Kantonale Klimakarten
	– Dachbegrünung, Grün Stadt Zürich
	– Fachplanung Stadtbäume

Versiegelte Flächen minimieren Versiegelte und befestigte Flächen auf ein Minimum beschränken, stattdes-
sen versickerungsfähige Beläge mit hoher Albedo (Rückstrahlung) bevorzu-
gen.

Grünflächen gestalten Grünflächen maximieren und klimaökologisch gestalten. Grosse zusammen-
hängende und naturnahe Grünflächen als ökologische und klimatische Aus-
gleichsflächen vorsehen. (Biodiversität: siehe Kapitel «Freiraum».)

Baumbestand etablieren Bestand an Grossbäumen mit alterungsfähigen und hitzebeständigen Neu-
pflanzungen ergänzen. Dabei auf genügend Wurzel- und Kronenraum ach-
ten. (Bepflanzung: siehe Kapitel «Freiraum».) 

Bauteile begrünen Neue Dachflächen klimaökologisch begrünen. Geeignete Fassaden und an-
dere Vertikalelemente mit bodengebundenen Pflanzen begrünen.

Aussenräume beschatten Thermische Diversität im Aussenraum gewährleisten: Aufenthalts-, Bewe-
gungs- und Verkehrsräume (insbesondere versiegelte und stark wärmeab-
sorbierende Oberflächen) im Sommer durch Bepflanzung oder Gebäudeele-
mente wie Pergolen oder Sonnensegel beschatten. 

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/nachhaltiges-bauen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/nachhaltiges-bauen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/7-meilenschritte
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/planung-und-bau/fachplanung-hitzeminderung.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/klima/hitze-im-siedlungsraum.html
http://maps.zh.ch/?topic=AwelLHKlimaPlanhinweisZH
http://Dachbegrünung, Grün Stadt Zürich
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/natur-erleben/stadtbaeume/fachplanung-stadtbaeume.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/beratung/nachhaltiges-bauen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/dachbegruenung


31

3.4 Energie und 
Gebäudetechnik

Es wird erwartet, dass die an das Bauwerk, 
den Energieverbrauch und an den Komfort 
gestellten Anforderungen hinsichtlich som-
merlichem Wärmeschutz, winterlichem Käl-
teschutz und Belichtung in erster Linie und 
soweit ökonomisch sinnvoll architektonisch 
gelöst werden. Gebäudetechnische Lösun-
gen werden dann notwendig, wenn bauliche 
Lösungen ausgeschöpft sind, oder diese ge-
genüber baulichen Lösungen ökonomische 
und/oder ökologische Vorteile ausweisen. 
Die definitive Ausarbeitung des Energie- und 
Gebäudetechnikkonzepts erfolgt im Vorpro-
jekt.

Die Einhaltung des Minergie-P-Eco Stan-
dards wird angestrebt, sofern dies nicht den 
Vorgaben bezüglich Rückbau- und Wieder-
verwendbarkeit der Bauteilen zuwiderläuft. 

Wärmeerzeugung
Die Wärmeerzeugung soll in Abstimmung mit 
den Vorgaben von Minergie-P erfolgen. Der 
Einsatz erneuerbarer Energien ist zwingend 
erforderlich. Für die Wärmeerzeugung wird 
Seitens ewz ein Nahwärmenetz mit dem 
Kraftwerk Letten in Aussicht gestellt. Welche 
Energiegewinnung zur Anwendung kommt, 
ist nicht Gegenstand des Wettbewerbs und 
wird im Vorprojekt mittels eines Varianten-
vergleichs ermittelt.

Kälteversorgung
Massnahmen zur aktiven Kühlung sind mit-
tels architektonischen Massnahmen zu ver-
meiden bzw. nur da vorzusehen wo hohe 
Kühllasten vorliegen und die baulichen Mög-
lichkeiten sinngemäss ausgeschöpft sind.

Sanitär
Damit im Betrieb die Bildung von Legionellen 

möglichst gut vermieden werden kann, müs-
sen die Verteilleitungen von Warm- und Kalt-
wasser kurz sein. Die Anforderungen an die 
Trinkwasserhygiene gemäss den 
SVGW-Richtlinien W3 (inkl. sämtlichen Er-
gänzungen) der TBDV, BAG / BLV Empfeh-
lungen (Legionellen und Legionellose), der 
aktuellen SIA Normen, der KBOB Empfeh-
lung Gebäudetechnik (Ausgabe 2020) sowie 
der Richtlinie Gebäudetechnik Stadt Zürich 
(Ergänzung zur KBOB Empfehlung Gebäude-
technik, Ausgabe Juli 2022), müssen einge-
halten werden.

Badewasseraufbereitung
Für das neue Schulschwimmbecken ist eine 
Badewasseraufbereitungsanlage vorzuse-
hen.

Elektro
Eine zentrale Anordnung von Elektrozentra-
len ist anzustreben, weiter ist auf kurze Er-
schliessungswege zu achten. Die Vorgaben 
für Schulschwimmanlagen in den Raum-
standarts für den Bau von Volksschulanlagen 
der Stadt Zürich sind einzuhalten.

Photovoltaikanlage
Die Tragreserven der Dachkonstruktion sind 
beschränkt und reichen nicht aus, es braucht 
zusätzliche Verstärkungen oder eine alterna-
tive Tragstruktur. Vorschläge zu alternativen 
Standorten sind ebenfalls willkommen.

Gebäudeautomation
Einbindung sämtlicher HLKKSE Anlagen so-
wie der Badewasseraufbereitung in das 
städtisches EDL-Portal gemäss Vorgaben / 
Pflichtenheft IMMO Gebäudeautomation.

Lüftungsanlagen
Die Be- und Entlüftung von Räumen muss 
den Anforderungen der jeweiligen Räumlich-
keiten/Nutzungen genügen. Das Lüftungs-
konzept hat Auswirkungen auf die Architek-
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tur, zum Beispiel auf die Anordnung und Aus-
gestaltung der Räume. Entsprechend ist 
dem Lüftungskonzept eine hohe Beachtung 
zu schenken. Wichtig ist eine hohe Energie- 
und Lüftungseffizienz. Die Lüftungen müs-
sen so konzipiert sein, dass abhängig von 
der Nutzung unterschiedliche Betriebszeiten 
möglich sind. 

Die Hallenbadlüftung muss in der Regel 
grosse Luftmengen zur Konditionierung um-
wälzen. Die notwendigen Installationen sind 
bei der Raumgestaltung zu berücksichtigen, 
insbesondere beim Tragwerk im Deckenbe-
reich, aber auch im Untergeschoss.

Die Abwärme der Lüftungen ist vollständig 
zu nutzen. Die Sommerlüftung soll nach 
Möglichkeit natürlich erfolgen. Die Proble-
matik der Feuchte- und Chlorabfuhr mit der 
historischen Bausubstanz ist zu berücksich-
tigen. Lage und Ausführung der Fortluft- und 
Außenluftfassung müssen denkmalverträg-
lich sein. 

Technikräume
Die benötigten Technikräume sind im Wett-
bewerb gemäss Raumprogramm auf den 
Plänen zu dokumentieren. Die Standorte be-
ziehungsweise die Platzierung der Techni-
kräume ist so zu wählen, dass eine gute Er-
schliessung möglich ist. Ausreichende 
Raumhöhen sind zu gewährleisten. Die Flä-
chenangaben für Technikräume im Raum-
programm sind Annahmen und müssen im 
Vorprojekt definitiv bestimmt werden.

Medienverteilung
Grosszügig dimensionierte, gut zugängliche 
und über alle Geschosse durchgehende 
Schächte für die Vertikalerschliessung sind 
auf den Plänen auszuweisen. Einlagen in die 
Geschossdecken sind dringend zu vermei-
den, indem für die Horizontalerschliessung 
genügend Installationshöhe vorgesehen 

wird.

Re-Use und Design to Disassembly
Im Sinne der Reversibilität soll das Thema 
Re-Use und Design to Disassembly konzep-
tionell mitberücksichtigt werden. 

Hilfsmittel
Zum besseren Verständnis der Rahmenbe-
dingungen und für die Umsetzung der Forde-
rungen in die Projektvorschläge können fol-
gende Hilfsmittel konsultiert werden:
	– Norm SIA 112 / 1 Nachhaltiges Bauen
	– Energiestandards Minergie
	– Informationen der Fachstelle Energie- und 
Gebäudetechnik, Amt für Hochbauten

3.5 Erschliessung

Verkehr 
Die Parzelle grenzt nördlich an den Kloster 
Fahr-Weg und das Letten-Viadukt, dabei han-
delt es sich um kommunale  Fussverbindun-
gen mit erhöhten Aufenthaltsqualität. Der 
Kloster Fahr-Weg wird über das Areal geführt 
und ist ein übergeordneten Fuss- und Wan-
derweg. Das Letten-Viadukt ist im kommuna-
len Richtplan Verkehr als Veloroute festge-
setzt. 
Das Grundstück wird über die Parzelle des 
ehemaligen Bahnhofs Letten von der Wasser-
werkstrasse über den Lettenviaduktweg er-
schlossen. Das Areal ist teilweise eingezäunt 
und nur begrenzt öffentlich zugänglich. Ab 
dem Zugang erfolgt die Feinerschliessung 
des Kraftwerk Letten mit den einzelnen Ge-
bäudeteilen. Der westliche Teil der Parzelle 
beansprucht die ewz und wird mittels Tor als 
Sicherheitsperimeter ausgeschieden. 
Der Schulweg zum Schulhaus Letten erfolgt 
von der Wasserwerkstrasse direkt über den 
Imfeldsteig. Das Areal liegt angrenzend zur 
Kornhausbrücke, eine wichtige Süd-Nord Ver-
bindung des öffentlichen Verkehr. Nicht un-

https://www.minergie.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/egt
https://www.stadt-zuerich.ch/egt
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weit weiter im Nord-Osten befindet sich der 
Bahnhof Wipkingen. Die nächsten Anschluss-
punkte des öffentlichen Verkehrs sind; im 
Norden die Bushaltestelle Okenstrasse 42, im 
Westen die Bushaltestelle Nordstrasse 
31/32/46, im Süden über den Lettensteg die 
Tram- und Bushaltestelle Limmatplatz 
4/6/8/13/17/32 und Westen über das Let-
ten-Viadukt die Tramhaltestelle Löwenbräu 
4/6/8/13/17.

Zufahrten und Anlieferung
Die Arealerschliessung erfolgt weiterhin über 
die bestehende Arealzufahrt über die Wass-
erwerkstrasse und das Letten-Viadukt. Die 
Erschliessung des ewz Geländes (Sicher-
heitsperimeter) resp. Zufahrt zum Kraftwerk/
Unterwerk muss in der heutigen Form für de-
ren Gewerbeverkehr, Anlieferung und die 
Feuerwehr gewährleistet bleiben. Die Er-
schliessung folgender Verkehrsträger ist zu 
ermöglichen:
	– übergeordnete Fuss- und Velowege
	– Anlieferung und Warenumschlag für Che-
mie Badwassertechnik, LKW (klein/leicht)

	– Zufahrt und Kurzparkierung für Sanität und 
Betrieb: PKW

	– Zugänglichkeit Feuerwehr: Löschfahrzeug
	– Zufahrt und Ausfahrt ewz-Areal für Werk-
verkehr, Parkierung, Feuerwehr und Anlie-
ferung: PKW, Löschfahrzeug und LKW 
(Schwertransport).  

	– Weitere Anforderungen an Zugänge:  
Verkehrserschliessungsverordnung

Parkierung
Die Schulanlage Letten kann den Pflichtbe-
darf an Autoparkplätze abdecken. Die erfor-
derlichen Parkplätze der Vereinssportler, er-
mittelt gemäss städtischer 
Parkplatzverordnung (PPV), werden mittels 
einer Doppelnutzung oder externer Anmie-
tung abgedeckt. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Vereinssport nicht 
während dem Schulbetrieb stattfindet. 

Aufgrund den Anforderungen an einen hin-
dernisfreien Autoparkplatz ist die Anordnung 
in unmittelbarer Nähe zur Schulschwimman-
lage erforderlich. Im Rahmen der Arealpla-
nung AG Kraftwerk Letten wird für die Par-
kierung eine ganzheitliche Areallösung 
gesucht.  Der hindernisfreie Parkplatz wird in 
der Arealplanung AG Kraftwerk Letten be-
rücksichtigt und im Vorprojekt in Abstim-
mung mit den Zielen und Erkenntnissen aus 
der Arbeitsgruppe gelöst. 
Die Platzierung der Veloparkplätze soll nicht 
zu attraktiv für die Benutzung Anderer und 
aus Sicherheitsgründen nicht entlang der 
Hauswand angeordnet sein. Die Zu- und 
Ausfahrten zum ewz-Areal sind sicherzustel-
len. 
	– Fahrradabstellplätze: mind. 10 VPP, wün-
scheswert 20 VPP.

	– Abmessungen von Abstellplätzen richten 
sich nach REGnorm VSS 40 291a.  
Besuchs-Parkplätze müssen der Komfort-
stufe B entsprechen. 

3.6 Freiraum

Einordnung
Bauten, Anlagen und Umschwung sind für 
sich und in ihrem Zusammenhang mit der 
baulichen und landschaftlichen Umgebung 
im Ganzen und in ihren Teilen so zu gestal-
ten, dass eine besonders gute städtebauli-
che Gesamtwirkung erreicht wird (§ 71 PBG, 
Arealüberbauungen). 

Kommunaler Richtplan
Der kommunale Richtplan Siedlung, Land-
schaft, öffentliche Bauten und Anlagen si-
chert bestehende und geplante "Freiräume 
für die Erholung". Darin wird das Lettenge-
beit als Freiraum mit besonderer Erholungs-
funktion hervorgehoben, als siedlungsnaher 
Erholungsraum mit Handlungsbedarf.

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=700.4,17.04.2019,01.06.2020,109
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Räumliche Entwicklungsstrategie RES
Die räumliche Entwicklungsstrategie (RES) 
von 2010 sieht eine Einbindung der an die 
Flussräume angrenzenden Freiräume in eine 
Gesamtstruktur vor. 

Praxileitfaden FP
Der ortsspezifische Zonenzweck der "Frei-
haltezone für Parkanlagen und Plätze" Kate-
gorie Promenade an Flussufer Oberer Letten 
gilt es zu berücksichtigen. Dabei ist der Cha-
rakter der Flächen als Freihaltezone zu wah-
ren. 

Leitbild Limmatraum
Die Zielvorstellungen der übergeordneten 
Planungsinstrument, das die vielfältigen An-
sprüche des bedeutenden Stadtraum be-
rücksichtigt und wünschenswerte Entwick-
lung aufzeigen soll, gilt es zu 
berücksichtigen.

Landschaftsschutzobjekt
Das gesamte Gebiet ist als Landschafts-
schutzgebiet KSO 25.00 inventarisiert. Das 
Objekt umfasst die Limmat und ihre Uferbe-
reiche. Ziel ist die Erhaltung als Lebensraum 
für einheimische Tiere und Pflanzen sowie 
als attraktiver Naherholungsraum, die Förde-
rung der Artenvielfalt und seltener Arten. Das 
Gebiet liegt ausserdem in einem regionalen 
und kommunalen Vernetzungskorridor.

Aussenanlagen
Die Aussenanlagen der Schulschwimmanla-
ge setzen sich vorwiegend aus den Berei-
chen Anlieferung und Warenumschlag, Kurz-
parkplatzmöglichkeit für Betrieb, Velo- und 
Kickboardabstellplätze, öffentliche Wegfüh-
rung mit Rampe, Elemente zur Föderung der 
Aufenthaltsqualität, Stützmauer und den 
Randbereichen an das Gesamtareals zusam-
men.

Baumschutz
Der Baumbestand entlang des Kloster-Fahr 
Weges befindet sich ausserhalb des Bear-
beitungsperimeters und darf nicht tangiert 
werden. Die Grünflächen sind vollumfänglich 
zu erhalten. 

Biodiversitätsförderung und  
ökologischer Ausgleich
Die Grünfläche muss erhalten bleiben. Der 
Platz ist mit hitzebeständigen Neupflanzun-
gen zu ergänzen. Die verschiedenen Platz-
bereiche sind möglichst versickerungs- und 
begrünungsfähig (ruderal) zu gestalten. Ziel 
ist es, einen alterungsfähigen Baumbestand 
zu etablieren. Dementsprechend ist auf ge-
nügend Raum für Wurzelwerk und Krone zu 
achten. Es sind geeignete, standortgerechte 
Baumarten zu verwenden. Grossbäume be-
nötigen einen durchwurzelbaren Raum von 
mind. 50m³. 

Zur Erhöhung der Biodiversität auf dem Areal 
sind neue wertvolle Vegetationsstrukturen an 
extensiv genutzten Orten anzulegen. Dies 
können Krautsäume, Sträucher/Wildhecken 
oder auch Wildstaudenbeete sein. Es sollen 
einheimische bzw. standortgerechte Pflan-
zen zum Einsatz kommen.

Biodiversitätsförderung kann nicht nur am 
Boden erfolgen, sondern insbesondere im 
Bereich der Stützwände stellen geeignete 
Standorte für ökologisch wertvolle Begrü-
nungen dar, die auch Lebensräume für Tiere 
schaffen – extensiv oder intensiv auch mit ei-
ner kombinierten Freiraumnutzung.

Fassadenbegrünung
Es kann sich technisch um eine Lösung mit 
Fassadendirektbewuchs (Selbstklimmer auf 
geeigneter Fassaden- oberfläche) oder leit-
barem Bewuchs (Kletterpflanzen auf separa-
ter Gerüstebene) handeln und soll 
vorzugsweise bodengebunden erfolgen. Bo-
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dengebunden bedeutet, dass ein natürlicher 
Boden- und Bodenwasseranschluss gege-
ben ist.

Retention
Regenwasser ist zurückzuhalten und mög-
lichst an Ort versickern zu lassen. Notwendi-
ge Retentionsvolumen können dabei in Form 
offener, natürlich gestalteter Becken gestal-
tet werden. 

3.7 Lärmschutz

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe ES III. 

Der Projektperimeter liegt im Einflussbereich 
des Strassenverkehrslärm der Wasserwerk-
strasse.

Immissionsgrenzwerte
Für die Empfindlichkeitsstufe ES III gelten 
folgende Immissionsgrenzwerte (IGW) für 
Strassenlärm: 65 dB (Tag). Der Nachtwert ist 
für die Schulschwimmbadnutzung nicht rele-
vant. 

Die Lärmimissionen entlang der Fassade, 
verursacht durch den Strassenverkehr auf 
der Wasserwerkstrasse, unterschreiten den 
massgeblichen IGW der ES III am Tag. Zu-
sätzlich wird die Schulschwimmbadnutzung 
als nicht lärmempfindliche Nutzung einge-
stuft. Es gibt keine Anforderungen Seitens 
Lärmschutz.

Für Fragen hinsichtlich Lärmschutz steht 
Oscar Fisler, Umwelt- und
Gesundheitsschutz Zürich, Lärmschutz  
Bauvorhaben, Eggbühlstrasse 23,
8050 Zürich, zur Verfügung  
(T 044 412 28 43).

Lärmschutz-Verordnung und zugehörige  
Unterlagen: bafu.admin.ch/laerm

Weitere Informationen
bauen-im-laerm.ch

3.8 Baugrund

Tragfähigkeit
	– Der Baugrund besteht hauptsächlich aus 
künstlichen Auffüllungen, eine geotechni-
sche Untersuchung liegt nicht vor.

	– Sofern Fundationsmassnahmen erforder-
lich sind müssen diese auf die geotechni-
schen Verhältnisse abgestimmt werden.

Grundwasser
	– Die Parzelle liegt im Gewässerschutzbe-
reich Au und Ao, im Randgebiet des Lim-
matgrundwasserstroms.

	– Im Gewässerschutzbereich Au besteht 
grundsätzlich eine Einschränkung der Ein-
bautiefe bis zum mittleren Grundwasser-
spiegel, bzw. falls dieser höher liegt, bis 
max. 3m unter Terrain.

	– Gemäss Grundwasserkarte liegt der Mit-
telwasserstand im Bereich 399.90 bis 
400.10 m.ü.M.

	– Der Hochwasserstand liegt rund 1.2m hö-
her als der Mittelwasserstand.

Naturgefahren
	– Die Parzelle liegt gemäss Naturgefahren-
kartierung ausserhalb des Gefahrenbe-
reich von Hochwasser und Massenbewe-
gung.

	– Es sind Hinweise auf Einstau aufgrund von 
Niederschlägen (Oberflächenabfluss) vor-
handen.

Gewässerschutz 
	– Für den Güterumschlag mit Chemikalien 
gilt der kantonale Leitfaden zur Absiche-
rung und Entwässerung von Güterum-
schlagplätzen.

https://www.bafu.admin.ch/laerm

https://www.bauen-im-laerm.ch/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm.html
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Belastetes Erdreich
	– Das Grundstück ist im Kataster der belas-
teten Standorte (KbS) eingetragen. Es 
existieren mehrere Einträge welche als Be-
triebsstandorte deklariert sind. Die Stand-
orte sind als belastet und untersuchungs-
bedürftig eingestuft. 

	– Betreffend Oberboden ist das Grundstück 
im Prüfperimeter für Bodenverschiebun-
gen (PBV) verzeichnet.

Weiteres
	– Die Parzelle liegt in der Zone B und D ge-
mäss Wärmenutzungsatlas. Erdwärme-
sonden sind nur in der Zone D zulässig. Die 
Bohrtiefenbegrenzung liegt bei rund 220m.

3.9 Tragwerk / Bausubstanz

Alle baulichen Massnahmen zum Einbau der 
Schwimmhalle, mit Ausnahme einer allfälli-
gen Tiefenfundation, sollen reversibel sein. 
Die Schulschwimmanlage ist als eigenstän-
diges Tragwerk innerhalb der bestehenden 
Gebäudehülle zu erstellen. Die bestehenden 
Wände und die Kanalmauer dürfen nicht zu-
sätzlich belastet werden.

Entsprechend Kommentar zu Kap 1.4
	– Ist die Tragsicherheit der Dächer sicherzu-
stellen.

	– Ist die denkmalpflegerisch sorgfältige Er-
haltung der Halle in ihrer Gebrauchstaug-
lichkeit als Wetterschutz für die hineinzu-
stellende SSA sicherzustellen.

	– Ist die Dichtigkeit - als abgeschlossenes 
Klima - der Schulschwimmanlage sicher-
zustellen.

Dach 
Das Kesslhauses wird von einem Satteldach 
überspannt das von vier querliegenden, fi-
ligranen, genieteten Fachwerkbindern gebil-
det wird. Die Lasten werden von Stahlpfetten 

auf die Binder übertragen. Sämtliche Bautei-
le weisen Oberflächenrost auf. Die Scheiben-
wirkung des Daches ist eingeschränkt, in der 
Folge treten Verformungen auf.
Das Dach der Erweiterung gleicht dem Kons-
truktionsprinzip des Kesslhauses. Das Ni-
veau der Dachebene liegt jedoch höher und 
es ist nur ein Fachwerkbinder vorhanden. 
Sämtliche Bauteile weisen Oberflächenrost 
auf. Die Scheibenwirkung des Daches ist 
ebenfalls eingeschränkt.

Tragfähigkeit 
Der IST-Zustand bezüglich Edbensicherheit 
wurde vor rund 10 Jahren überprüft, im 2023 
verifiziert und hat einige Mängel aufgezeigt.
Aufgrund der angehenden Nutzung und un-
ter Einbezug der geplanten Massnahmen ist 
ein Mindesterfüllungsgrad von α min = 0.4 si-
cherzustellen (BWK II-s Schulen und Kinder-
gärten)

Die eventuell erforderlichen Massnahmen 
sind durch eine denkmalgerechte Eingriff-
stiefe zu realisieren. 

Kanalmauer 
Grundsätzlich ist die Kanalmauer intakt. Die 
Kanalmauer weist auf ihrer Länge verschie-
dene Aufbauten auf; aus Natursteinen, Be-
tonvorsatzverstärkung und Spundwandprofi-
len. Vermutlich wurde beim Bau des neuen 
Unterwerk 1939 im Zuge einer Kanalvertie-
fung der untere Teil der Kanalmauer erneuert 
und stabilisiert. Beim historischen Teil der 
Kanalmauer mit den ursprünglichen Natur-
steinen zeigen sich zum Teil Auswaschungen 
der Fugen. Die Kanalmauer weist eine durch-
schnittliche Dicke von 1.50m auf. 

3.10 Brandschutz

Es gelten die «Schweizerischen Brand-
schutzvorschriften VKF», Ausgabe 2015. Ge-
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bäude werden hinsichtlich ihrer Gesamthöhe 
in drei Kategorien unterschieden und brand-
schutztechnisch bewertet:

	– Gebäude geringer Höhe:  
bis 11 m Gesamthöhe

	– Gebäude mittlerer Höhe:  
11 – 30 m Gesamthöhe

	– Hochhäuser:  
ab 30 m Gesamthöhe

Für Gebäude mittlerer Höhe gilt: mind. eine 
geeignete Fassade muss für die Feuerwehr 
zugänglich sein. Für die Zufahrten gelten die 
Bedingungen der «Richtlinie für Feuerwehr-
zufahrten, Bewegungs- und Stellflächen» der 
Feuerwehr Koordination Schweiz (FKS).

Fluchtwege
Mehrgeschossige Gebäude (geringer, mittle-
rer Höhe, Hochhäuser) mit einer Geschoss-
fläche (einzelnes Geschoss gemessen) bis 
900 m² benötigen feuerpolizeilich eine, sol-
che mit einer Geschossfläche über 900 m² 
mindestens zwei Fluchttreppen. Führen 
Fluchtwege zu nur einer Treppenanlage, darf 
die Bruttogeschossfläche pro Treppenhaus 
höchstens 900 m² betragen. Vertikale Flucht- 
und Rettungswege in Gebäude mittlerer Hö-
he sind mit nach oben direkt ins Freie führen-
den Abströmöffnungen (0.5m2 oder je nach 
Nutzung mind. 0.3m2 pro Geschoss) zu ver-
sehen.

Die städtische Feuerpolizei steht während 
des Wettbewerbs für allgemeine Auskünfte 
nicht zur Verfügung.

Die Vorschriften für die Fluchtwege (35m in 
der Nutzung) sowie die Brandabschnitts-
grössen sind gemäss VKF-Richtlinien umzu-
setzen. Je nach Planung der Gebäudehülle 
sind die Vorschriften für die Verwendung von 
Baustoffen einzuhalten. Anforderungen an 
Themen wie Chemie und Wärme hängen von 

den Mengen sowie den Medien ab. Hier sind 
die weiteren Bestimmungen der VKF Brand-
schutzrichtlinie zu berücksichtigen. 

Weitere Informationen
	– VKF – Brandschutzvorschriften 2015
	– GVZ – Vorschriften & Weisungen
	– Feuerpolizei – Formulare & Merkblätter

3.11 Hindernisfreies und 
sicheres Nutzen

Die Schulschwimmanlage ist gemäss SIA 
Norm 500 hindernisfrei zu planen (SIA Norm 
500)  
Hindernisfreie Bauten

Informationen zur gesetzlichen Grundlage 
zum hindernisfreien Bauen im Kanton Zürich: 
bkz.ch

https://www.bsvonline.ch/de/vorschriften/
https://www.gvz.ch/hauptnavigation/brandschutz/weisungen
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/schutz_u_rettung_zuerich/feuerpolizei/formulare_u_merkblaetter.html
http://shop.sia.ch/
https://www.bkz.ch/
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	Genehmigung

Dieses Wettbewerbsprogramm wurde vom Preisgericht  
genehmigt. Die SIA-Kommission für Wettbewerbe und  
Studienaufträge hat das vorliegende Wettbewerbsprogramm 
geprüft. Es ist konform zur Ordnung SIA 142 für Architektur- 
und Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2009).

Zürich, 25.08.2023, das Preisgericht:

Benjamin Leimgruber, Sachpreisrichter

Sandra Aggeler, Sachpreisrichterin

Ralph König, Sachpreisrichter

Michael Pscheor, Sachpreisrichter

Jeremy Hoskyn (Vorsitz), Fachpreisrichter

Lilitt Bollinger, Fachpreisrichterin

Eva Geering, Fachpreisrichterin

Daia Stutz, Fachpreisrichter

Matthias Köhler, Fachpreisrichter
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Projektentwicklung
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